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1. Grundfunktionen rechtsstaatlicher und sozialistisch-kommunistischer

Verfassungen

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit einer sozialistischen Konsti-
tution verlohnt nur, wenn dem Analytiker die Unterschiedlichkeit der
Grundfunktionen rechtsstaatlicher und sozialistisch-kommunistischer&apos;)

*) Dr. iur., wissenschaftlicher Referent am Institut
A b k ü r z u n g c n : AdG - Archiv der Gegenwart; JöR - Jahrbuch des öffentlichen

Rechts; NJW - Neue juristische Wochenschrift; OER - Osteuropa-Recht; ROW- Recht
in Ost und West; SGP - Sovetskoe Gosudarstvo i Pravo [Sowjetstaat und Recht]; WGO-
Monatshefte für Osteuropäisches Recht. Die wichtigsten Gesetzgebungsakte in den Ländern
Ost-, Südosteuropas und in den ostasiatischen Volksdemokratien.

1) Als sozialistisch werden hier generell die Verfassungen der sich sozialistisch oder
volksdemokratisch nennenden (alten) Staaten bezeichnet, obwohl diese nur ihre jüngsten
Verfassungen mit dem Attribut sozialistisch versehen; es werden jedoch nicht die Verfas-
sungen aller sich als sozialistisch bezeichnenden Neustaaten mitberücksichtigt.
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Verfassungen präsent ist. Aus der Unterschiedlichkeit dieser Grundfunk-
tionen ergibt sich die Unterschiedlichkeit des jeweiligen Verfassungsver-
ständnisses.

Die Grundfunktionen einer rechtsstaatlichen Verfassung bestehen im

allgemeinen in folgendem: Die Verfassung soll die staatliche Organisation
normativ konstituieren; die Verfassung soll eine die staatliche Macht be-
schränkende Ordnung sein; die Verfassung soll die grundsätzliche Rechts-

stellung des Bürgers gärantieren; die Verfassung soll Grundlage der staat-

lichen Rechtsordnung sein und in dieser Funktion einen hohen normati-
ven Rang besitzen; die Verfassung soll schließlich insgesamt eine materiale

Grundordnung verankern: die einer rechtsstaatlichen Verfassung zu-

grundeliegende Wertentscheidung ist zugunsten einer rechtsstaatlichen-
demokratischen Ordnung und der Freiheit und Menschenwürde der Bürger
getroffen, die Verfassung ist in diesem Sinne Instrument zurVerwirklichung
und Erhaltung dieser materialen Grundordnung2).

Diese Funktionen obliegen sozialistischen Staatsgrundgesetzen nur

zum Teil und unter erheblichen Modifikationen; es sind auch nicht deren
Grundfunktionen.

Die Grundfunktionen einer sozialistischen Verfassung erhellen nur vor

dem Hintergrund marxistischer Rechtsauffassung - sie prägt die legisla-
torische Idee des sozialistischen Verfassunggebers: Das Basis-Überbau-
Theorem mit seiner Widerspiegelungsthese, mit seiner Prädikatisierung
des Rechts als Herrschaftsmittel, als Repressions- und sozialgestalterisches
Instrument der in dem jeweiligen Staat herrschenden Klasse, mit seiner

Betonung der historischen Bedingtheit des von der wechselnden sozial-
-ökonomischen Grundstruktur des betreffenden Staates abhängigen
Rechts 3) - dieses Basis-Überbau-Theorem wirkt verfassungsinitiierend und
legt gleichzeitig die Funktion des initiierten Produktes frei. D. h. die Grund-
funktion einer sozialistischen Verfassung, die erlassen wurde von einem
durch das Basis-Überbau-Theorem geleiteten Verfassunggeber, besteht

darin, die sozial-ökonomische Grundstruktur des betreffenden sozialisti-

2) Die Aufzählung der Grundfunktionen einer rechtsstaatlichen Verfassung übernimmt
Verf. aus den Diskussionen über die Totalrevision der Schweizerischen Bundesverfassung,
vgl. U. H ä fe 1 i n, Verfassungsgebung, Zeitschrift für Schweizerisches Recht, N.F., Bd. 93 11

(1974), S. 75 ff.
3) Zur marxistischen Rechtsauffassung vgl. statt vieler K- S t o y a n o v i t c h, Marxisme et

droit (Paris 1964); W. P a u 1, Marxistische Rechtstheorie als Kritik des Rechts (Frankfurt/M.
1974). Die prägnanteste Formulierung des Basis-Überbau-Theorems siehe bei Marx selbst:
K M a r x, Zur Kritik der politischen Ökonomie, Vorwort, Marx Engels Werke Bd. 13

(Berlin-Ost 1964), S. 8
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536 Schweisfurth

schen Staates widerzuspiegeln. Gerade die Verfassung ist die konzentrier-
teste Form dieser Widerspiegelung4).

In diesem Sinne ist es die primäre Aufgabe des sozialistischen Verfas-
sunggebers, entsprechend den Thesen des historischen Materialismus über
die (angeblich gesetzmäßige) Entwicklung der Gesellschaft vom Kapitalis-
mus über die proletarische Revolution zum Sozialismus/Kommunismus
den jeweils erreichten Entwicklungsstand in der Verfassungsurkunde zu

formulieren. Die dafür signifikanten Faktoren sind: die Definition der er-

reichten Entwicklungsetappe, die Eigentumsformen, die Klassenstruktur,
die Herrschaftsform. Neuerdings enthalten sozialistische Verfassungen
auch außenpolitische Bestimmungen über den Standort des betreffenden
Staates im Staatensystem; dadurch wird der erreichte Entwicklungsstand
gleichsam aüf der internationalen Ebene verfassungstextuell widergespie-
gelt. Die Fixierung des erreichten Entwicklungsstandes in der Verfassungs-
urkunde widerspiegelt ihn nicht nur, sondern festigt ihn zugleich. So ist
die Verfassung rechtliches Mittel zur Konsolidierung des Erreichten, Herr-
schaftsinstrument.
Da der sozialistische Verfassunggeber fixiert ist auf die Thesen des

historischen Materialismus über die Ablösung der Gesellschaftsformatio-
nen und die Hnentwicklunig,zum Sozialismus/Kommunismus, hat eine
sozialistische Verfassung die weitere Aufgabe, auf dieses Ziel hinzuwirken;
die Verfassung bekommt dadurch einen programmatischen Charakter, sie
ist ein auf die Basis gestaltend rückwirkendes rechtliches Instrument,9);
gleichzeitig wird dadurch ihre historische Bedingtheit unterstrichen.

4) So heißt es zu den neuen Verfassungen der dritten Etappe sozialistischer Verfassung-
gebung (siehe unten S. 540) in einersowietischen Synopse:Die durchgreifenden Änderungen-
in der Wirtschaft, der Sozialstruktur und der politischen. Organisation der ausländischen
sozialistischen Länder verlangen die Einführung (russ.: plivedenie) ihnen entsprechender
politisch-rechtlicher Institute - vor allem der juristischen Basis der gesellschaftlichen Ent-
wicklung

&apos;

der V&apos;erfassung. Dadurch erklären sich die wesentlichen Änderungen der Ver-
fassungsgesetzgebung sowie die Annahme neuer Verfassungen in den betreffenden Län-
dern. Vgl. N. A. M i c h a 1 e v a, Konstitucionnoe zakonodatel&apos;stvo zarubeinych socia-
listieeskich stran perioda postroeniia razvitogo socializma [Die Verfassungsgesetzgebung der
ausländischen sozialistischen Länder in der Periode des Aufbaus des entwickelten Sozia-
lismus], Pravovedenie 1975 Nr. 3, S. 44.

5) Die Festigung des Erreichten wird als Hauptziel der Verfassung angesehen; die
Entwicklungsperspektiven müsse sie mitberücksichtigen, vgl. V. F. K o t o k IN. P. F a r -

b c r o v, Konstitucija SSSR - razvivaju osnovnoj zakon obgeestva i gosudarstva [Die
Verfassung der UdSSR - das sich entwickelnde Grundgesetz von Gesellschaft und Staat],
SGP 1973 Nr. 6, S. 3 ff., hier S. 10; und in einem Aufsatz über die neue ungarische Verfassung
vom 19. 4. 1972 heißt es beispielsweise: La Constitution ne se limita pas ä &amp;clarer les
changemehts survenus dans le caract&amp;e du pouvoir etatique, mais elle sassigna comme but
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Als Herrschaftsinstrument der herrschenden Klasse ist ein sozialistisches

Staatsgrundgesetz Herrschaftsinstrument der regierenden kommunisti-
schen Partei. Sie ist, entsprechend der leninistischen Lehre über die Partei

neuen Ty die Avantgarde des im postkapitalistischen Staat als herr-
schende Klasse ausgegebenen Proletariats. Wenn hier vom sozialistischen

Verfassunggeber die Rede ist, so ist die regierende KP gemeint.
Gewiß sind auch die einer rechtsstaatlichen Verfassung vergleichbaren

Funktionen eines sozialistischen Staatsgrundgesetzes nicht gänzlich ohne

Bedeutung, so beispielsweise gibt sozialistisches Verfassungsorganisations-
recht durchaus bis zu einem gewissen Grade Auskunft über praxisrelevante
Kompetenzverteilungen 6). Diese Funktionen sozialistischer Verfassungen
wecken jedoch bei dem sozialistisches Verfassungsrecht vergleichenden
Beobachter nicht zuletzt infolge der vom sozialistischen Verfassunggeber
selbst hervorgehobenen Bedeutung der Grundfunktion der Verfassun-

gen7)geringeres Interesse. Wir wollen uns im folgenden mit der chinesi-

,Januar 1975 daher nur in ihrer Grundfunktionschen Verfassung vom 17.

als Widerspiegelung der von China nach dem Selbstverständnis seines

Verfassunggebers derzeit erreichten Entwicklungsetappe befassen, mit dem
Ziel, durch Vergleiche mit der Verfassungsrechtsentwicklung in anderen

sozialistischen Staaten den Platz der chinesischen Verfassung in der Familie
sozialistischer Verfassungsordnungen auszumachen. Zuvor seien die
Phasen bisheriger sozialistischer Verfassunggebung skizziert.

I&apos;Mification de la soci socialiste , siehe L T a k ä c s, Les basesthde l&apos;amen-
dement de la Constitution, Revue de droit hongrois 1974, Nr. 1/2, S. 29. Siehe auch R.

H e u s e r, Die chinesische Verfassungsrevision vom 17. Januar 1975, oben S. 502 ff.

6) Einen Vergleich des chinesischen Verfassungsorganisationsrechts von 1954 mit dem
ab 1975 geltenden findet sich bei E. T o in s o n. T. konnte nur den auf geheimdienstlichen
Kanälen in den Westen gelangten und daher ursprünglich als apokryph geltenden Verfas-

sungsentwurf behandeln, der sich jedoch nicht nur als echt, sondern als mit dem Verfassungs-
text von 1975 weitgehend übereinstimmend erwies, vgl. E. T o m s o n, Das Regierungs-
system der Volksrepublik China nach der Verfassung von 1954 verglichen mit dem Ver-

fassungsentwurf von 1970 und dem revidierten Entwurf von 1973, WGO 1974 Nr. 3,
S. 165 ff.

7) H.-C. R e i c h c 1, Die neue jugoslawische Bundesverfassung, OER 1974, S. 165 ff.,
hier S. 167, schreibt zutreffend, daß die normative Bedeutung der neueren Verfassungen
in den sowjetsozialistischen Staaten ganz überwiegend in ihren ideologischen Aus-

sagen liege; damit sind jene hier zu behandelnden Widerspiegelungen der Entwicklungs-
etappen gemeint, wie der sozialistische Verfassunggeber sie sieht. Die neue Verfassung von
1975 vergleicht jetzt W e g g e 1 mit dem Verfassungsentwurf von 1970 und der Verfassung
von 1954 unter besonderer Berücksichtigung der Herkunft der in der Verfassung von 1975

verwendeten Begriffe und Formeln aus dem innenpolitischen Hintergrund, siehe 0.
W e g g e 1, Die neue Verfassung der Volksrepublik China, Verfassung und Recht in Übersee
1975, S. 23-36.
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2. Phasen sozialistischer Verfassunggebung

Nach mehr als einem halben Jahrhundert seit Entstehung des ersten

Staates, der sich die Umgestaltung der sozial-ökonornischen Ordnung vom
kapitalistischen zum sozialistisch-kommunistischen System zum Ziel ge-
setzt hat, hat auch die sozialistische Verfassungsentwicklung Ire, Ge-
schichte, in die auch die chinesische Verfassung vom 17. Januar 1975 hin-
eingestellt ist.

Die Geschichte sozialistischen Konstitutionalismus beginnt mit der

Verfassung. der Russischen Sozialistischen Föderativen -Sowjetrepublik
(RSFSR) vom 10. Juli 1918 8), gefolgt von den Verfassungen der übrigen
auf dem Boden des ehemaligen Zarenreiches gebildeten Sowjetrepubli-
ken 9) und von der ersten Unionsverfassung der UdSSR vom 3 1. Januar
1924 10). Mit der Ablösung dieser Unionsverfassung durch die zweite noch
heute in Kraft befindliche Verfassung der UdSSR die sog. Stalin-Verfas-

sung vom 5.&apos; Dezember 1936 11) und mit der dieser Ablösung folgenden
Verabschiedung neuer Verfassungen der sowjetischen Gliedrepubliken
in den Jahren 1937 und 1940/4112), ist die erste Etappe sozialistischer Ver-
fassunggebung abgeschlossen. Die Schübe der sowjetischen Verfassung-
gebung 1918-1924 und 1936/37-1940/41 gibt der Verfassunggeber aus

als rechtliche Widerspiegelung zweier Subetappen der Übergangsperiode
vom Kapitalismus zum Sozialismus/Kommunismus: die erste ist gekenn-
zeichnet durch die Zerschlagung der sozioökonomischen Verhältnisse
des kapitalistischen Systems und die Errichtung der Diktatur des Proleta-,
riats, die zweite durch die inzwischen erfolgte Grundlegung des soziali-
stischen Systems und der Festigung der errichteten Diktatur des Prole-
tanats.

Die zweite Etappe sozialistischer Verfassunggebung beginnt nach dem
Zweiten Weltkrieg mit der Entstehung der sog. Volksdemokratien, die -je

8) Text in Sbomik oficial&apos;nych dokumentov (priminitel&apos;no k kursu sovetskogo gosu-
darstvennogo prava) [Sammlung offizieller Dokumente (zum Lehrbuch des sowjetischen
Staatsrechts)] pod. red. A. I. Lepegkina (Moskau 1964), S. 36 ff. -

9) Texte in Obrazovanie i razvitie SSSR kak sojuznogo gosudarstva [Entstehung und
Entwicklung der UdSSR als Bundesstaat] (Red. V. I. Vasil&apos;ev / P. P. Gurcev) (Moskau 1972).

10) Text loc. cit. (Anm.8 S. 53 ff.
11) Text ibid., S. 72 ff deutscherText in: H. R o g g e m a n n (Hrsg.), Die Gesetzgebung der

Sozialistischen Staaten (Loseblattsammlung) Bd. 3 (Berlin-West 1974). &apos;

12) Texte (auszugsweise) loc. cit. (Anm. 9), S. 299 ff Nach der Annexion der baltischen
Staaten und Bessarabiens (Moldau) traten noch deren Verfassungen 1940 bzw. 1941 hinzu,
Texte ibid, S. 31 ff.; zur Verfassungsentwicklung in den baltischen Staaten nach deren
Annexion siehe L. S c h u 1 t z, Die Entwicklung des Verfassungsrechts in den baltischen
Staaten Estland, Lettland, Litauen seit 1940, jöR N.F. Bd. 12 (1963).
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nach dem unterschiedlichen Tempo der kommunistischen Machtergrei-
fung in diesen Ländern - zur weitgehenden Übernahme des Modells der

Stalin-Verfassung schritten13). Beginnend 1946 mit den Verfassungen
Jugoslawiens vom 3 1. Januar und Albaniens vom 15. März, sich fortsetzend

mit den Verfassungen Bulgariens vom 4. Dezember 1947, Rumäniens vom
13. April 1948, der Tschechoslowakei vom 9. Mai 1948, Nordkoreas vom
8. September 1948, Ungarns vom 20. August 1949 und Polens vom 22. Juli
1952 -nachdem bereits die Kleine Verfassung Polens vom 19. März 1947

das sowjetische Modell für die obersten Verfassungsorgane rezipiert hatte-
kam diese Entwicklung zu einem Abschluß mit der Verfassung der Volks-

republik China vom 20. September 195414).
Einen Sonderfall in dieser Entwicklungsetappe bildeten die Verfassung

der DDR vom 7. Oktober 1949 und alsbald auch die jugoslawische Ver-

fassungsentwicklung. Die DDR-Verfassung war mit Rücksicht auf die
besondere Situation Deutschlands gesamtdeutsch konzipiert und lehnte

sich an die Weimarer Verfassung von 1919 an. Jugoslawien beschritt nach
Ausbruch seines Konflikts mit der UdSSR 1948 auch verfassungsrechtlich
alsbald eigene Wege 15) und setzte sich mit dem Verfassungsgesetz vom
13. Januar 1953 vom stalinistischen Modell seiner Verfassung von 1946

weitgehend ab&apos; 65).
Die Verfassungen dieser zweiten Etappe gehören typmäßig zu den Ver-

fassungen des ersten Schubes sowjetischer Verfassunggebung: Es sind, dem
Basis-Überbau-Theorem entsprechend, Verfassungen der Übergangs-
periode von der Zerschlagung des kapitalistischen bis zur Grundlegung
des sozialistischen Systems. Im Gegensatz zu jenen sowjetischen Verfas-

sungen, die offen von der Errichtung der Diktatur des Proletariats zum
Zweck des Aufbaus eines sozialistischen Systems sprachen, tritt uns in den

Nachkriegsverfassungen dieses sozialgestalterische Ziel des Verfassung-
gebers und die damit verbundene Herrschaftsform semantisch verhüllt als

Volksdemokratie entgegen.

13) Vgl. H. S 1 a p n i c k a, Die Rezeption des Sowjetrechts in den europäischen Volks-

demokratien, OER 1974 Nr. 2, S. 94 ff.

14) Wieweit die chinesische Verfassung von 1954 dem Modell der Stalinverfassung
folgt vergleicht P. F o r d, The Constitution ofthe Chinese People&apos;s Republic (1954) and the
Stalin Constitution, Co-Existence, Bd. 11 (1974) Nr. 2, S. 124 ff. Zur chinesischen Verfassung
1954 siehe H e u s e r, oben S. 502 ff.

15) Dies geschah durch die materielles Verfassungsrecht beinhaltenden Gesetze Über
die Verwaltung der staatlichen Wirtschaftsbetriebe vom 27. 6. 1950 und Über die Volks-

ausschüsse vom 1. 4. 1952.

16) Vgl. dieses Register sozialistischer Verfassungen bei G. B r u n n e r, Neuere Tendenzen
in der verfassungsrechtlichen Entwicklung osteuropäischer Staaten, jöR N.F. Bd. 23 (1974),
S.210.
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Die dritte Etappe 17) sozialistischer Verfassungsentwicklung beginnt
1960, als sich die Tschechoslowakei am 1 1.Juli eine neue Verfassung gab 18).
Die Notwendigkeit der Verabschiedung dieser Verfassung folgte, getreu
dem Basis-Überbau-TheOrem., für die Führung der Tschechoslowakei aus

der Definition der inzwischen erreichten Entwicklungsetappe: Die Tsche-
choslowakei war nicht mehr ein im Übergang vom Kapitalismus zum

Sozialismus befindlicher Staat, sondern hatte nunmehr bereits das Stadium
des Sozialismus erreicht 19).

Die Erreichung dieses Entwicklungsstadiums war der Grund auch für
weitere volksdemokratische Staaten, ihre alten, für den Übergang vom
Kapitalismus zum Sozialismus konzipierten Verfassungen durch neue

sozialistische Verfassungen abzulösen 20).
Jugoslawien gab sich am 7. April 1963 eine neue Verfassung 21), die nach

mehreren Amendments inzwischen bereits wieder durch die Verfassung
vom 2 1. Februar 1974 22) abgelöst wurde, ohne daß freilich diese jüngste
Verfassungsurkunde eine neue Entwicklungsetappe auf dem Weg zum

Kommunismus widerspiegelte; die neue Verfassung Jugoslawiens ist viel-
mehr Ausdruck echter innerstaatlicher Spannungszustände, die sie zu

regulieren versucht 23). Rumänien folgte mit derVerfassungvom 20. August

17) B r u n n e r, op. cit., S. 211, periodisiert ein wenig exzessiv, wenn er die Zeit von 1952
bis 1960 als eine besondere Entwicklungsetappe (Phase) sozialistischen Verfassungsrechts
heraussondert; schreibt er doch selbst, daß an ihr nichts bemerkenswert und der verfas-
sungsrechtliche Status quo in dieser Zeit erhalten geblieben sei.

18) Text in Sbirka zikonü 1960 Nr. 100.

19) Die Verfassung vom 11. 7. 1960 bringt dies selbst mit den Worten zum Ausdruck:
Der Sozialismus hat in unserem Vaterland gesiegt! Wir sind in eine neue Periode unserer

Geschichte eingetreten und erfüllt von der Entschlossenheit, zu neuen, noch höheren
Zielen weiterzuschreiten. Nach Vollendung des sozialistischen Aufbaus gehen wir über zur

Schaffung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und sammeln die Kräfte für den
Übergang zum Kommunismus. Die tschechoslowakische Verfassung ist bereits mehrfach
novelliert worden, insbesondere durch das Gesetz über die Tschechoslowakische Födera-
tion vom 27. 10. 1968 (Sbirka zäkonü 1968 Nr. 143), das jedoch inzwischen wieder weit-
gehend rückgängig gemacht wurde, vgl. B r u n n e r, op. cit. (Anm. 16), S. 212.

20) Schon vor der Tschechoslowakei hatten sich 1960 Nord-Vietnam. und die Mongolei
eine neue Verfassung gegeben, beide werden im folgenden jedoch nicht weiter berück-
sichtigt; Text der vietnamesischen Verfassung in OER 1960, S. 222 ff.; zur mongolischen
Verfassung vom 6. 7.1960 vgl. L. S c h u 1 t z, Die neue Verfassung der Mongolischen Volks-
republik, OER 1962, S. 45 ff., Ju. C e d e n b a 1, Novgja konstitucija Mongol&apos;skoj Narodnoj
Respubliki [Die neue Verfassung der Mongolischen Volksrepublik], SGP 1960 Nr. 10, S. 3 ff.

21) Text: Sluibeni list 1963 Nr. 14. Vgl. zu dieser Verfassung L. S c h u 1 t z, Die neue Ver-
fassung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien, OER 1964, S. 10 ff.

22) Text: Sluibeni list 1974 Nr. 9.

23) Vgl. dazu sowie zu der jugoslawischen Verfassung von 1974 insgesamt R e i c h e 1,
OER 1974, S. 166.
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1965 24), die nach einigen Änderungen am 8. April 1974 neu verkündet

wurde25).
Die DDR gab sich am 6. April 1968 eine neue, sozialistische Verfas-

sung26), die 1974 ebenfalls einer Revision unterzogen wurde27). Diese

Revision, obwohl überwiegend durch die Änderung der Politik der DDR
in der deutschen Frage ausgelöst 28), deutet, verglichen mit der Verfassung
von 1968, auch ein Fortschreiten der DDR aufdem Weg zum Kommunis-

mus an 29). Bulgarien ersetzte am 16. Mai 1971 seine Verfassung von 1947

durch eine neue Konstitution 30).
1972 revidierte Ungarn durch ein Verfassungsgesetz vom 19. April seine

Verfassung von 194931); eine neue Verfassung wurde noch nicht verab-

schiedet, weil Ungarn den Aufbau des Sozialismus noch nicht abgeschlos-
sen habe 32). 1972 gab sich auch Nordkorea am 27. Dezember eine neue

Verfassung33). Der jüngste Sproß sozialistischen Konstitutionalismus ist

die chinesische Verfassung vom 17. Januar 1975.
&apos;

Alte Verfassungen haben derzeit noch Albanien und Polen. In Polen
sind jedoch auf Grund eines Parteitagsbeschlusses von 197134) ebenfalls

Verfassungsrevisionsarbeiten eingeleitet. Auch in Kuba, das seit der

Machtergreifung durch Fidel Castro ohne Verfassung regiert wurde, wird

24) Text: Buletinul Oficial 1965 Teil I Nr. 1.

25) Text: Buletinul Oficial 1974 Teil I Nr. 56..
26) Text: Gesetzblatt 1968 Teil I, S. 199.

27) Siehe Gesetz zur Ergänzung und Änderung der Verfassung der Deutschen Demo-

kratischen Republik vom 7. 10. 1974, Gesetzblatt 1974 Teil I, S. 425.

28) Siehe dazu G. Z i e g e r, Die Verfassungsänderung in der DDRvom 7.10.1974, NJW
1975, S. 143 ff.; D. M ü 11 e r - R ö m e r, Die neue Verfassung der DDR (Köln 1974),
S.12-15.

29) Siehe dazu unten S. 543.

30) Text: Dürlaven Vestnik 1971 Nr. 39, deutscher Text: JöR N.F. Bd. 22 (1973), S. 233. Zu
dieser Verfassung vgl. L. S c h u 1 t z,. Die Verfassung der Volksrepublik Bulgarien vom

18. Mai 1971, ibid., S. 203 ff.

31) Text: Magyar Közlöny 1972 Nr. 32; ftanzösischer Text: Revue de droit hongrois 1974

Nr. 1-2, S. 48 ff.
32) Vgl. B r u n n e r, op. cit. (Anm. 16), S. 213. Zur ungarischen Verfassungsrevision vgl.

weiter: T a k ä c s, Revue de droit hongrois 1974 Nr. 1-2, S. 29 ff.

33) Englischer Text in: Verfassungstexte, hrsg. von H. Rogge / H. v. Wedel (Hamburg
1974) (Beilage zu Verfassung und Recht in Übersee 1974, H. 4); zur koreanischen Verfassung
von 1972 vgl. YA. K i m, Vorbemerkung, ibid, S. I-IX; j. N. H a z a r d, A Comparativist&apos;s
View of the 1972 Constitution of the Democratic People&apos;s Republic of Korea, Studies in

Comparative Communism 1974 Nr. 1-2, S. 74 ff.
Beschluß des VI. Parteitags der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei Über die wei-

tere sozialistische Entwicklung der Volksrepublik Polen vom 11. 12. 1971, Nowe Drogi
1972 Nr. 1, S. 138 ff.
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derzeit an einem Konstitutionsentwurf gearbeitet35). In der Sowjetunion
sind Verfassungsrevisionsarbeiten bereits 1962 eingeleitet worden. Da die

Sowjetunion in Gestalt der Unionsverfassung von 1936 bereits eine die
zweite Subetappe (Grundlegung des* sozialistischen Systems) widerspie-
gelnde sozialistische Verfassung besitzt und somit derzeit mit jenen
sozialistischen Staaten, die sich eine neue Verfassung gegeben haben, ver-

fassungshistorisch auf gleichem Fuß steht, hätte die neue sowjetische Ver-

fassung auch eine neue sozioökonomische Entwicklungsetappe widerzu-
spiegeln, könnte die Sowjetunion ihrem Anspruch, Führungsmacht auf
dem Weg zum Kommunismus zu sein, auch in der Fortentwicklung sozia-
listischen Konstitutionalismus Ausdruck verleihen. Dazu unten einiges
mehr.

3. Widerspiegelung des sozioökonomische&apos;n Entwicklungsstandes Chinas
in seiner Verfassung vom 1Z Januar 1975

3.1. Definition der erreichten Entwicklungsetappe:
Einheitsetappe oder Subetappen des Sozialismus

Auf die Frage, welche Entwicklungsetappe die chinesische Verfassung
widerspiegelt, erhält man eine&apos;deutliche Antwort: ausweislich Art. 1 ist
China ein sozialistischer Staat. Im Prinzip hat nach dem dieser Art zum
Ausdruck gebrachten Selbstverständnis der KPCh China so wie die
Sowjetunion und die Volksdemokratien, die sich eine neue sozialistische
Verfassung gegeben haben, das Übergangsstadium vom Kapitalismus zum
Sozialismus hinter sich gebracht.

Soweit es jedoch um die Eigenarten dieser sozialistischen Etappe geht,
weicht der chinesische Verfassunggeber von den Definitionen der anderen
sozialistischen Verfassunggeber ab. Zunächst betrifft dies die Frage der Ein-
heitlichkeit dieser Etappe.

Führt nach klassischem Marxismus die proletarische Revolution nicht
unmittelbar zum Kommunismus, sondern zunächst zur Zwischenetappe
des Sozialismus, so untergliedern nämlich die regierenden kommunisti-
schen Parteien diese Zwischenetappe in immer weitere Subetappen:
Schaffung der Grundlagen des Sozialismus, Sieg der sozialistischen Pro-

duktionsverhältnisse, vollständiger und umfassender Aufbau des So-

zialismus; den Aufbau einer entwickelten sozialistischen Gesellschaft

35) Die konstituierende Sitzung eines Verfassungsausschusses fand am 24. 10. 1974 statt,
vgl. AdG vom 23.-26.10.1974, S. 19012 E.
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geben eine Reihe sozialistischer Verfassungen heute als Untergliederung
der sozialistischen Etappe an 36). Die gegenwärtig erreichte Entwicklungs-
etappe in der Sowjetunion wird als die einer entwickelten sozialistischen
Gesellschaft oder eines reifen Sozialismus bezeichnet 37), womit gegen-
über den übrigen sozialistischen Staaten der Vorsprung der Sowjetunion
aufdem Weg zum Kommunismus klargestellt werden soll. Es scheint, daß
die DDR diesen Vorsprung inzwischen eingeholt haben will, jedenfalls
bezeichnet sie nach der Verfassungsrevision von 1974 ihr gesellschaftliches
System ebenfalls als das einer entwickelten sozialistischen Gesellschaft,
während in der Fassung von 1968 nur erst von der Verwirklichung des
Sozialismus die Rede war38). Mittels Bildung von Subetappen versuchen
die Parteiführungen sich gegenüber ihren Staatsvölkern von dem durch die

Programmfixierung auf die kommunistische Endgesellschaft selbst gesetz-
ten Erfolgszwang zu entlasten: Ist der kommunistische Endsieg auch noch
in weiter Ferne, so können doch sozialistische Unteretappensiege vor-

gewiesen werden. Um sich jedoch auch hier keine allzu starken Bindungen
an selbst geweckte Erfolgserwartungen aufzuerlegen, scheint sich eine
zunehmende Zurückhaltung und Skepsis gegenüber Fixierungen auffeste
(Unter)etappenziele abzuzeichnen 39). Der Übergang zum Kommunismus
wird jedoch in den meisten neuen sozialistischen Verfassungen (Ü-SSR,
Jugoslawien, Rumänien, Bulgarien) als Zielvorstellung in Aussicht ge-
stellt 40).

In der chinesischen Verfassung von 1975 ist diese Zielvorstellung in
weite Ferne gerückt. Der chinesische sozialistische Staat fördert noch nicht
das Hinüberwachsen der sozialistischen Gesellschaft in die kommunisti-
sche Gesellschaft (so die bulgarische Verfassung 197 1, Art. 4 Abs. 2); noch

36) Vgl. Verfassung Bulgariens 1971 Präambel; Verf. ÜSSR 1960 Präambel; nach der

ungarischen Verfassungsrevision von 1972 arbeitet das ungarische Volk Jür den vollstän-

digen Aufbau dei Sozialismus% siehe Präambel; Nordkorea strebt noch nach dem voll-

ständigen Sieg des Sozialismus, Art. 5 Verfassung 1972, während Rumänien den Sozia-
lismus aufbaut [und dabei] die Bedingungen für den Übergang zum Kommunismus schafft,
Art. 2 Abs. 2 Verfassung 1965.

37) Vgl. z. B. A. K o n a 1 j o v, Der entwickelte Sozialismus, abgedruckt in: Wissen-
schaftlicher Dienst Südosteuropa 1975 H. 4, S. 86 ff.; V. S. P e t r o v, Sovetskoe obgee-
narodnoe gosudarstvo: osnovnye zadaei i funkcii [Der sowjetische allgemeine Volksstaat:

Grundaufgaben und Funktionen], SGP 1974 Nr. 3, S. 119 ff.

38) Vgl. Art. 1 Verfassung DDR alte Fassung und Art. 2 Abs. 1 sowie Präambel Verfassung
DDR neue Fassung.

39) Hierzu B r u n n e r, op. cit. (Anm. 16), S. 214.

40) Präambel Abschnitt III Verfassung CSSR von 1960, Einleitung Abschnitt VIII jugo-
slawische Verfassung 1963, Einleitung Abschnitt IX jugoslawische Verfassung 1974, Art. 2

Abs. 2 rumänische Verfassung 1965, Art. 4 Abs. 2 bulgarische Verfassung von 1971.
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weniger ist er in die Periode des entfalteten Aufbaus des Kommunismus

(so Chruschtschow 1962) eingetreten; auf der chinesischen Tagesordnung
steht, unter Anspannung aller Kräfte &apos;den Sozialismus auf(zu)bauen
(Präambel). Dabei wird die sozialistische Entwicklungsetappe nicht in Sub-

etappen untergliedert, sondern als eine Einheitsetappe angesehen und als
eine ziemlich lange geschichtliche Periode bezeichnet (Präambel); kom-
munistische Zustände werden damit in die entfernte Zukunft verschoben;
es werden aufabsehbare Zeit keine Hoffnungen durch das kommunistische

Bedürfnisprinzip (.,.&gt;jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Be-

dürfnissen) geweckt, wie dies etwa ip der tschechoslowakischen Verfas-

sung geschieht41), sondern es wird ohne lichte Zukunftsmalerei das harte

gegenwärtige sozialistische Leistungsprinzip fixiert (Art. 9 Abs. 1).

3.2. Eigentumsformen

Hatte die chinesische Verfassung von 1954 42) sogar noch das Eigen-
tum der Kapitalisten an Produktionsmitteln zu schützen versprochen
(Art. 10), gleichzeitig jedoch auch die stufenweise Abschaffung des Aus-

beutungssystems sowie den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft
durch sozialistische Industrialisierung und sozialistische Umgestaltung
zum Programm gemacht (Art. 4), so wird dieses Ziel jetzt als im wesent-

lichen erreicht ausgegeben, wenn Art. 5 Verfassung 1975 nur noch haupt-
sächlich zwei Formen des Eigentums an Produktionsmitteln kennt: das
sozialistische Volkseigentum und das sozialistische Kollektiveigentum.
Privateigentum an Produktionsmittdln wird jetzt nicht mehr geschützt,
sondern nur noch das Eigentumsrecht der Bürger auf ihr Arbeitseinkom-
men, ihre Ersparnisse,-ihre Häuser und ihre Verbrauchsgüter (Art. 9 Abs. 2).
Der chinesische Staat erlaubt jetzt nur noch Einzelwerktätigen außer-
halb der Landwirtschaft individuell zu arbeiten, wobei (Programmsatz)
auch diese Personen auf den Weg der sozialistischen Kollektivierung gelei-
tet werden sollen (Art. 5 Abs. 2). Den Mitgliedern der ländlichen Volks-
kommunen wird jetzt noch die private Bewirtschaftung kleiner Parzellen
und die Ausübung häuslichen Nebengewerbes in geringem Umfang er-

laubt, wobei die Verfassung auch hier eine Garantie zugunsten des Privat-
eigentums an den dafür erforderlichen Produktionsmitteln ausspart (Art. 7
Abs. 3).

41) Präambel Abschnitt III Verfassung CSSR von 1960.

42) Deutscher Text der chinesischen Verfassung von 1954 bei E. To m s o n / J.-H. S u,
Regierung und Verwaltung der Volksrepublik China (Köln 1972), S. 375 ff.
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Das Hauptziel der sozialistischen Umgestaltung der Produktions-

verhältnisse - die Abschaffung des privaten Eigentums an Produktions-
mitteln - ist damit in China wie in der Sowjetunion und in den Volks-

demokratien, die sich eine neue Verfassung gegeben haben, im Prinzip in

gleicher Weise erreicht; im Prinzip, weil, nicht nur in China43), sondern

auch in anderen sozialistischen Staaten44), noch privates Eigentum an

Produktionsmitteln in kleinerem Ausmaß existiert und weil die Formen

und Gegenstände des sozialistischen Eigentums in den verschiedenen

Staaten gewisse Besonderheiten aufweisen45).
Daß die zwei Formen sozialistischen Eigentums an Produktionsmitteln in

der kommunistischen Gesellschaftsordnung in eine einheitliche Eigen-
tumsform übergehen sollen, ist in der chinesischen Verfassung nur schwach
angedeutet, wenn sie diese beiden Formen als im gegenwärtigen Stadium

bestehend bezeichnet (Art. 5 Abs. 1); der transitorische Charakter der in

der Verfassung genannten Eigentumsformen ist damit jedoch hinreichend

klargestellt, die Perspektive der Fortentwicklung der ökonomischen Basis

aufgezeigt.
Kennzeichnen die Änderungen in den Produktionsverhältnissen nur die

sich von den Entwicklungen in anderen sozialistischen Staaten nicht

grundsätzlich unterscheidende Absetzungsbewegung Chinas von der vor-

angegangenen kapitalistischen Gesellschaftsformation, so manifestieren

sich die Eigenarten dieser ganzen sozialistischen Geschichtsepoche
(Präambel) - so wie sie der chinesische Verfassunggeber sieht - am deut-

lichsten in der Klassenstruktur der chinesischen sozialistischen Gesell-

schaft und in der in der Verfassung formulierten Herrschaftsform des

chinesischen Staates.

3.3. Klassenstruktur: Klassenbündnis oder Klassenkampf

Die Klassenspaltung der Gesellschaft, obwohl bedingt durch die Pro-

duktionsverhältnisse, wird nach kommunistischem Selbstverständni,&amp;
durch die Schaffung sozialistischer Produktionsverhältnisse nicht auto-

matisch beseitigt. Nach Unterdrückung und Liquidierung der ehemaligen
Expropriateure als Klasse existieren in den sozialistischen Staaten weiter-

hin Klassen der Arbeiter, der Bauern und der Intelligenz, sich unter-

4-3) Siehe dazu H e u i er, oben S. 510, 519.

44) So z. B. noch in der DDR (vgl. Art. 14 Abs. 2 Verfassung 1968).
45) Vgl. hierzu den Überblick bei H. S 1 a p n i c k a, Das Eigentumssystem det ost-

europäischen Verfassungen, Der Donauraum 1973, S. 146 ff.

35 ZaöRV 35/3
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scheidend durch unterschiedliche Einkommensverhältnisse aufGrund des
sozialistischen Leistungsprinzips und durch die Verschiedenartigkeit gei-
stiger und körperlicher Arbeit.. Da diese Klassen sich nicht mehr durch
ihre Eigentümerstellung an Produktionsmitteln unterscheiden, sollen die
zwischen ihnen bestehenden Widersprüche keine antagonistischen
sein46). In der Sowjetunion&apos;soll sich die entwickelte sozialistische Gesell-
schaft durch eine neue Stufe der sozialen Homogenität auszeichnen47).
Der Klassenkampf ist damit in den sozialistischen Staaten im Prinzip be-
endet. Dies hat zur Folge, daß in den neueren sozialistischen Verfassungen
die Klassenstruktur der entsprechenden Gesellschaften generell als ein
K 1 a s s e n b ü n d n i s der Arbeiter, der Bauern und der Intelligenz unter

der Führung der Arbeiterklasse bezeichnet wird48). Alle befreundeten
Klassen haben jetzt ein gemeinsames Ziel: den Aufbau des Sozialismus/
Kommunismus.

Die chinesische Verfassung von 1975 spiegelt ein anderes Bild der
Klassenstruktur und der Klassenbeziehungen in China wider. Zwar spricht
auch die chinesische Verfassung von einem Bündnis der Arbeiter und
Bauern, aufdem der chinesische Staat (Art. 1) und die große Einheit der
Volksmassen aller Nationalitäten beruhten (Präambel); jedoch ist - pro-
grammatisch - diese Einheit noch zu festigen und ist die revolutionäre
Einheitsfront weiter (zu) entwickeln (Präambel). In deutlichem Gegensatz
zu den in der Sowjetunion propagierten Thesen von der wachsenden so-

zialen Homogenität befreundeter Klassen heißt es dann, die ganze lange
sozialistische Geschichtsperiode hindurch existieren Klassen, Klassen-
widersprüche und Klassenkämpfe, existiert der Kampf zwischen den bei-
den Wegen, dem des Sozialismus und dem des Kapitalismus (Präambel).
Klassenkämpfe haben antagonistische Klassenwidersprüche zur Voraus-
setzung, und diese können bei der Formationsablösung zwischen Kapi-
talismus und Sozialismus/Kommunismus nur zwischen der Arbeiter-

46) So konstatiert beispielsweise Art. 6 Abs. 1 der koreanischen Verfassung von 1972:
&quot;In the Democratic People&apos;s Republic of Korea class antagonism and all forms of exploita-
tion and oppression of man by man have been elimited for good&quot;.

47) So K o n a 1 j o v, loc. cit. (Anm. 37), S. 87; für die Sowjetunion sei diese neue Stufe
sozialer Homogenität erreicht durch weitere Annäherung zwischen Stadt und Land,
zwischen geistiger und körperlicher Arbeit, zwischen den Klassen und sozialen Schichten
der Gesellschaft, zwischen den Nationen und Völkerschaften im Rahmen des sozialistischen
Nationalitätenstaates. Siehe z. B. auch H. Ru t k e v i e, Social&apos;naja struktura razvitogo so-

cialistieeskogo obgeestva [Die soziale Struktur der entwickelten Gesellschaft], Pravda vom
4.7.1975.

-) Siehe auch B r u n n c r, op. cit. (Anm. 16), S. 215, sowie Art. 1 Abs. 1 Verfassung Ü_SSR
von 1960, Art. 2 Abs. 2 rumänische Verfassung von 1965, Art. 2 Abs. 2 Verfassung DDRvon

1968, Art. 2 Verfassung Koreas von 1972, § 2 Ziff. 3 Verfassung Ungarns von 1972.
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klasse und der Bourgeoisie bestehen. In China soll es also trotz im wesent-

lichen erreichter sozialistischer Umgestaltung der Produktionsverhältnisse
noch eine Bourgeoisie geben. Solange infolge ihrer Existenz die Gefahr
einer Restauration des Kapitalismus besteht (Präambel), ist die Revolution
nicht beendet. Notwendig ist die Weiterfilhrung der Revolution (Prä-
ambel), denn die Vergesellschaftung der Produktionsmittel allein genügt
nicht für die Proklamation des Sieges der sozialistischen Revolution, da -

so die chinesische Selbstdarstellung - im staatlichen Sektor der Wirt-

schaft zum Beispiel in manchen Betrieben die Eigentumsverhältnisse (nur)
der Form nach sozialistisch sind, die reale Führung dort aber nicht in den
Händen der Marxisten und der breiten Massen der Arbeiter liegt. Viele

Stellungen werden, wenn sie das Proletariat nicht erobert, von der Bour-

geoisie erobert werden 49).
In diesen Sätzen kommt das prekäre Verhältnis zwischen Revolution

und Produktion5,D) zum Ausdruck: Soll die Produktion wirksam gesteigert
werden, ist eine mit den entsprechenden Spezialisten besetzte Administra-
tion vonnöten. Die Expertenherrschaft führt auf Kosten revolutionärer

Spontaneität zur Bürokratisierung. Beide großen innenpolitischen Kam-

pagnen - der Große-Sprung 1957-1960 und die Kulturrevolution

1966-1969 - bekämpften die Bürokratisierung - jene im Staat, diese in
der Partei - und sollten die revolutionäre Spontaneität revitalisieren. Der

Kampf gegen die Bourgeoisie ist ein Kampf gegen das Bürokratentum;
der Klassenkampf in China ist in der Hauptsache ein Kampf gegen die

Djilas&apos;sche neue Klasse. Da aufExperten jedoch nicht verzichtet werden

kann, muß deren revolutionäres Bewußtsein ständig wachgehalten wer-

den; nur so kann der Gefahr begegnet werden, daß die Revolution in der

Bürokratisierung erstickt - ein Tatbestand, der nach chinesischer Auffas-

sung in der Sowjetunion gegeben ist 51). Daher muß der chinesische Staat

die Richtlinie befolgen: Die Revolution anpacken (Art. 10), und dies

heißt, daß, nachdem Erfolge auf der materieilen Ebene in Gestalt der Ver-

gesellschaftung der Produktionsmittel erreicht worden sind, nunmehr die

Revolution auf einer zweiten, geistigen Ebene fortzuführen ist: Das

Proletariat muß im Bereich des Überbaus eine allseitige Diktatur über

49)So Dschang T s c h u n - t J i a o, Bericht über die Abänderung der Verfassung, Peking
Rundschau 1975 Nr. 4, S. 20. (Abäruck der Rede in Europa Archiv 1975, D 204 ff.).

50) Vgl. R. H o ffm a n n, Verwaltung und Gesellschaft in China, Die Verwaltung 1975,
S. 199 ff., hier S. 206.

51) Zum Problem der maoistischen Kader vgl. die prägnante Darstellung bei H o ff-

m a n n, op. cit., S. 203 ff. Zur politischen Motivation dieser Kader im Rahmen chinesischer

Wirtschaftspolitik vgl. U. W e i s s, Die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Volks-

republik China seit der Kulturrevolution, Internationales Asienforum 1974, S. 499 ff.
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die Bourgeoisie ausüben (Art. 12). Deshalb verankert die Verfassung die
Pflicht der staatlichen Mitarbeiter, den Marxismus, Leninismus und di&apos;e

Maotsetungideen zu studieren (Art.. 11). Die subjektive Seite der sozialisti--
schen Umgestaltung wird so in der chinesischen Verfassung stark hervor-
gehoben, ein Automatismus der Umwälzung des Überbaus infolge Um-
wälzung der Basis abgelehnt. Eine ähnliche Betonung der ideologischen
Revolution findet sich auch in der Verfassung Koreas52).

Mit der Bestimmung,- der Staat- entziehe den Grundherren, Groß-
bauern, reaktionären Kapitalisten&apos;und anderen üblen Elementen für eine
bestimmte Zeit die politischen Rechte (Art. 14 Abs. 2), trifft die chinesi-
sche Verfassung eine ähnliche Regelung wie die den Prozeß des in der
Übergangsetappe vom Kapitalismus zum Sozialismus noch in Gang be-
findlichen Klassenkampfes in Rußland widerspiegelnde Verfassung der
RSFSR von 1918 53), distanziert sich jedoch mit der weiteren Bestimmung,
daß der Staat diesen bourgeoisen Gruppen zugleich die weitere Existenz
ermöglicht, damit sie durch Arbeit zu Bürgern umerzogen werden, die
von ihrer Hände Arbeit leben, von der stalinistischen Klassenkampfpraxis
der physischen Vernichtung ganzer als Klassenfeinde ausgegebener Bevöl-
kerungsgruppen&apos;(insbesondere der Kulaken) und betont wiederum&apos;die sub-
jektive Seite der sozialistischen chinesischen Revolution.

Erste sowjetische Stellungnahmen zur chinesischen Verfassung von

1975 kritisieren insbesondere die in ihr formulierte These von der Fort-

setzung des Klassenkampfes in einem sozialistischen Staat als &gt;wider-
sprüchlich mit den inzwischen erreichten sozialistischen Produktionsver-
hältnissen; die chinesischen Führer verfläIschten absichtlich die mar-

xistisch-leninistische Lehre über Klassen und Klassenkampf, über die Dik-
tatur des Proletariats, erstrecken die Gesetzmäßigkeiten der Übergangs-
periode vom Kapitalismus zum Sozialismus auf die ganze historische
Etappe der Entwicklung des Sozialismus54); die chinesische These diene
den Maoisten nur zur Rechtfertigung von Terror und Repression gegen
die mit dem maoistischen Regime Unzufriedenen-55). Widersprüchlich
ist indessen auch die heutige sowjetische These vom Fortbestand der
Klassen in der Sowjetunion, sofern eben der Klassenbegriff geknüpft ist an

52) Art. 11 der koreanischen Verfassung von 1972: &quot;The State defends the socialist system
against the subversive activities of the hostile elements at home and abroad and revolu-
tionizes and working-classizes the whole of society by intensifying the ideological revo-

lution&quot;.
53) Vgl. Punkt 64 Verfassung RSFSR vom 10. 7. 1918.
54) Vgl. G. N i k o 1 a c v, Peking: Nastuplenie na prava trudjageichsja [Peking: Anschlag

auf die Rechte der Werktätigen], Izvestija vom 24. 6. 1975.
55) 1. A 1 e x a n d r o v, Lozungi i praktika [Losungen und Praxis], Pravda vom 5. 2.1975.
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die Produktionsverhältnisse. Dieser klassische Klassenbegriff lag noch

der Verfassung der RSFSR von 1918 zugrunde, die die Einführung des

Sozialismus, bei dem es keine Einteilung in Klassen geben wird f965), pro-
grammatisch in Aussicht stellte. Die heutige sowjetische Programmreduk-
tion auf die Annäherung der Klassen mag dem Ziel der klassenlosen

Gesellschaft näher sein als die chinesische These von der Fortsetzung des

Klassenkampfes. Die Annäherung der Klassen in der Sowjetunion be-

trifft indessen nur die werktätigen, befreundeten Klassen; in China

richtet sich der Klassenkampf jedoch gegen die nach Ansicht des chine-

sischen Verfassunggebers noch vorhandene bourgeoise Klasse, mag diese

auch (teil-)identisch sein mit der neuen Klasse. In der Sowjetunion wurde
die (alte) Ausbeuterklasse im Zuge des Aufbaus des Sozialismus in einem

Lande liquidiert, und zwar dort ganz gewiß durch Terror und Repres-
sion.

Die Fortexistenz von Klassenkämpfen in China impliziert gleichzeitig
die dieser Entwicklungsetappe entsprechende Herrschaftsform: die Dik-

tatur des Proletariats.

3.4. Herrschaftsform: Diktatur des Proletariats oder

allgemeiner Volksstaat

Die dem sozialistischen Staat in der Übergangsperiode vom Kapitalis-
mus zum Sozialismus entsprechende Herrschaftsform der Diktatur des

Proletariats wurde in Rußland laut Verfassung RSFSRvon 1918 57) begrün-
det, und sie war laut Verfassung UdSSR von 1936 58) ausgebaut. Auch die

Volksdemokratien verstanden sich als Diktaturen des Proletariats, wie-

wohl in den Verfassungen diese Herrschaftsform nicht ausdrücklich beim

Namen genannt wurde. Der volksdemokratische Verfassunggeber bevor-

56) Vgl. Punkt 9 Verfassung RSFSR von 1918.

57) Vgl. Teil II Kapitel V Punkt 9 der Verfassung RSFSR vom 10. 7. 1918: Die Haupt-
aufgabe der für den gegenwärtigen Übergangsmoment berechneten Verfassung der Russi-

schen Föderativen Sozialistischen Sowjetrepublik besteht in der Errichtung der Diktatur

des städtischen und ländlichen Proletariats und der ärmeren Bauernschaft in Gestalt der

mächtigen Sowjetmacht zum Zweck der vollständigen Unterdrückung der Bourgeoisie, der

Beseitigung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, der Schaffung des Sozia-

lismus, bei dem es weder eine Klassenspaltung noch eine Staatsgewalt geben wird.

58) Vgl. Art. 2 Verfassung UdSSR vom 6.12.1936: Die politische Grundlage der UdSSR

sind die Sowjets der Werktätigendeputierten, die dank dem Sturz der Macht der Gutsherren

und Kapitalisten und der Eroberung der Diktatur des Proletariats gewachsen und erstarkt

sind.

http://www.zaoerv.de
© 1975, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


550 Schweisfurth

zugte es, das werktätige Volk 59) als Träger der Staatsgewalt und den Staat
selbst eben als Volksdemokratie zu bezeichnen, um einen General-
konsens der Werktätigen für die in Angriff genommene sozialistische
Umgestaltung zu suggerieren 60).

Die im Zuge der Entstalinisierung von Chruschtschow verkündete
These, die Herrschaftsform der UdSSR sei nicht mehr die Diktatur des
Proletariats, sondern die der sozialistischen Demokratie, brachte eine
neue Herrschaftsform des sozialistischen Staates in die Diskussion: den
allgemeinen Volksstaat. Weil die Ausbeuterklassen abgeschafft seien, so

hieß es, sei die Funktion des Staates, den Widerstand dieser Klassen nieder-
zuhalten, erledigt. Es existierten jetzt nur noch die befreundeten Klassen
der Arbeiter, Bauern und der Intelligenz; der Sozialismus habe vollständig
und endgültig in der UdSSR gesiegt, für die innere Entwicklung der
UdSSR sei daher die Diktatur des Proletariats nicht mehr notwendig, aus

einem Staat der Diktatur des Proletariats sei ein Staat des gesamten Vol-
kes geworden. Diese Konzeption einer neuen Entwicklungsetappe der
Sowjetunion auf dem Weg zum Kommunismus hat im Parteiprogramm
der KPdSU von 1961 ihren Niederschlag gefunden 61).
Dem Basis-Überbau-Theorem gemäß mußte diese neue gesellschaftliche

Entwicklungsetappe auch in der überbaukategorialen Rechtsordnung ihren
Ausdruck finden, vor allem in einer neuen Verfassung. Chruschtschow
schlug daher deren Ausarbeitung .vor mit der Widerspiegelungsbegrün-
dung: Die Verfassung eines sozialistischen Staates muß sich ändern mit
dem Übergang der Gesellschaft von einer historischen Etappe zur ande-
ren. Diese neue Etappe sei durch den vollständigen und endgültigen Sieg
des Sozialismus in der UdSSR gekennzeichnet; die Sowjetunion sei in die
Periode des entfalteten Aufbaus des Kommunismus eingetreten. Auf der
neuen Etappe unserer Entwicklung ist der Staat der Diktatur des Prole-
tariats hinübergewachsen in den allgemeinen sozialistischen Volksstaat

rag) Vgl. beispielsweise Art. 1 Ziff. 2 Verfassung Polen vom 22. 7.1952, deutscher Text bei
R o g g e m a n n, op. cit. (Anm. 11) Bd. 2.

60) Offen wurde spätestens ab 1948 geäußert, daß der Staatstyp Volksdemokratie eine
Diktatur des Proletariats sei, so etwa schrieb D i m i t r o ff : Der Übergangzum Sozialismus
ist nicht möglich ohne Diktatur des Proletariats, die notwendig ist, um die kapitalistischen
Elemente auszumerzen und die sozialistische Wirtschaft zu organisieren. Während die
bürgerliche Demokratie die Diktatur der Kapitalisten ist, übt die Volksdemokratie die
Funktionen der Diktatur des Proletariats aus, im Interesse der überwältigenden Mehrheit
der Werktätigen, Pravda vom 27. 12. 1948, zitiert nach F. F e j t ö, Die Oststaaten und ihre
Sozialismusmodelle, Europäische Rundschau 1975 Nr. 2, S. 49 ff., hier S. 54.

61) Die obigen Thesen sind aus dem Parteiprogramm entnommen; siehe die einschlägigen
Stellen bei B. M e i s s n e r, Das Parteiprogramm der KPdSU 1903-1961 (Köln 1965),
S.213
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und die proletarische Demokratie in die allgemeine Volksdemokratie62).
Auch eine Kommission zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung der

UdSSR wurde 1962 eingeSetZt63). Nach der Amtsenthebung Chruscht-
schows 1964 wurde die Notwendigkeit der Verabschiedung einer neuen

Verfassung von seinen Nachfolgern zwar mehrfach betont 64), die Arbeiten
an dem Verfassungsprojekt wurden auch - unter Ausschluß der Öffent-
lichkeit - fortgesetzt 65), zur Verabschiedung der neuen Sowjetverfassung
ist es jedoch bis heute nicht gekommen. Es ist - einer Bemerkung Bresch-
news zufolge - geplant, das Verfassungsprojekt vor dem nunmehr für den
24. Februar 1976 einberufenen XXV. Parteitag der KPdSU 66) zur öffent-
lichen Diskussion zu stellen 67).

Gründe für die Verzögerung des Verfassungsprojekts lassen sich, da es

an offiziellen Äußerungen fehlt, nur vermuten. Wird Ernst gemacht mit
der sozialistischen Demokratie als einer Demokratie des gesamten Vol-
kes, ist die führende Rolle der Partei als der Avantgarde des Proletariats
essentiell tangiert. Vermutlich ist die Verzögerung auf den Einfluß eines
als konservativ zu bezeichnenden Teils der sowjetischen Führung zu-

rückzuführen, der der Theorie vom allgemeinen Volksstaat nicht zuletzt
unter dem Eindruck der innenpolitischen Entwicklung658) ablehnend

gegenübersteht. Aber diese Theorie, einmal aufs Tapet gebracht, um den
Fortschritt der Sowjetgesellschaft zu demonstrieren, läßt sich nun offenbar
nicht mehr aus der Welt schaffen. Es blieb nur noch der Weg, sie so zu for-

mulieren, daß das Machtmonopol der Partei nichtgefwird. Deutlich
wird dies bei Breschnew, der die Theorie vom allgemeinen Volksstaat in
der Weise vertritt: Der Staat der Diktatur des Proletariats ist, nachdem er

seine große historische Mission erf&apos;üllt hat, allmählich hinübergewachsen
in den sozialistischen allgemeinen Volksstaat, d e s s e n &apos;f ü h r e n d e

Kraft die Arbeiterklasse bleibt69).
62) So Chruschtschow vor dem Obersten Sowjet der UdSSR; die Rede ist abgedruckt in

dem oben Anm. 8 zitierten Dokumentenband zum sowjetischen Staatsrecht, S. 95.

63) Siehe PostanovIenie Verchovnogo Soveta SSSR o vyrabotke proekta novoj konstitucii
SSSR vom 25. 4. 1962, Zasedanija Verchovnogo Soveta SSSR Sestogo sozyva. Pervaja
sessija. Stenografi ot Izdat. Verchovnogo Soveta SSSR (1962), S. 166.

Nach Kenntnis des Verf. letztmals von Breschnew in seiner Rede zum 50. Jahrestag
der UdSSR, siehe Pravda vom 22. 12. 1972.

65) Vgl. hierzu B. M e i s s n e r, Die Verfassungsentwicklung der Sowjetunion seit dem
Tode Stalins, JöR NT. Bd. 22 (1973), S. 101 ff, hier S. 198 ff.

66) Siehe PostanovIenie plenuma Central&apos;nogo Komiteta KPSS ot 16 Aprelja 1975 goda,
Izvestija vom 17. 4. 1975.

67) Vgl. V. F. Kotok/ N. P. Farberov, SGP 1973 Nr. 6, S. 12.

68) Gedacht ist an die Dissidentenbewegung.
69) Siehe Pravda vom 22. 12. 1972, zitiert nach P c t r o v in SGP 1974 Nr. 9, S. 123 (Her-

vorhebung vom VerQ.
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Von der sowjetischen staatsrechtswissenschaftlichen Literatur wird
dieser Akzent zugunsten der führenden Rolle der Arbeiterklasse - und das
heißt zugunsten der Partei - repetiert 70);zur Absicherung dieses Akzentes
wird betont, daß Staat und Partei, gesamtvölkisch geworden, ihr klassen-

proletarisches Wesen nicht verloren haben 71)und der allgemeine Volks-
staat eine Institution mit Repressionsgewalt (russ.: piinuditel&apos;noe vlastnoe

u&amp;e,idenie) bleibe72). Nach diesen Klarstellungen wird in der Sowjetunion
von heute daran festgehalten, daß der allgemeine Volksstaat integrieren-
der Bestandteil des politischen Überbaus der entwickelten sozialistischen
GesellschaftiSt 73).
Hat die sowjetische Theorie vom allgemeinen Volksstaat in der Sowjet-

union selbst auch noch keinen Niederschlag in einer neuen Verfassungs-
urkunde gefunden, so strahlt sie doch auf die Verfassunggeber und die
staatstheoretischen Diskussionen in den Volksdemokratien aus 74). So be-
zeichnete die tschechoslowakische Verfassung von 1960 die t-SSR als
Volksorganisation organizaCe)75). Mit Ausnahme von Rumänien,
das nie einen Zweifel daran ließ, daß es sich noch in der Phase der Diktatur
des Proletariats befinde, bevorzugte man in den übrigen Volksdemokratien.
bis über die Mitte der sechziger Jahre hinaus, statt von der Diktatur des
Proletariats von sozialistischer Demokratie zu sprechen, definierte je-
doch die mit neuen Verfassungen versehenen Staaten nicht als allgemei-
nen Volksstaat, sondern als einen zwischen diesem und der Diktatur des
Proletariats stehenden Zwischentyp. Nachdem der tschechoslowakische
Reformsozialismus jedoch vor Augen geführt hatte, welche Entwicklung
eine sozialistische Demokratie nehmen könnte, setzte eine eindeutige

70) Siehe z. B. V. E. G u 1 i e v / A. I. S E i g 1 i k, Partija i gosudarstvo v sisteme sovetskoj
socialistieeskoj demokratii [Partei und Staat im System der sowjetischen sozialistischen
Demokratie], SGP 1975 Nr. 4, S. 11: Der vollständige und endgültige Sieg des Sozialismus
in der UdSSR hat zur Umwandlung des Systems der Diktatur des Proletariats in das System
der allgemeinen Volksmacht der Werktätigen bei führender Rolle der Arbeiterklasse und
ihrer Partei geführt.

71) A. L D e n i s o v, Leninskoe ueenie o socialistieeskoj demokratii i sovremennost

[Die,Lenin&apos;sche Lehre über die sozialistische Demokratie und die Gegenwart], SGP 1974
Nr. 1, S. 5 ff hier S. 8; siehe auch B. N. To p o r n i n, Obgeenarodnoe gosudarstvo i socialisti-

eeskaja demokratija [Allgemeiner Volksstaat und sozialistische Demokratie], Pravovedenie
1975 Nr. 2, S. 8.

72) V, S. P c t r o v, Sovetskoe obkenarodnoc gosudarstvo: osnovnye zada i funkcii

[Der sowjetische allgemeine Volksstaat: Grundaufgaben und -funktionen], SGP 1974 Nr. 9,
S. 119 ff, hier S. 124.

73) Petrov, ibid., S. 123.

74) Vgl. dazu die Darstellung L. S c h u 1 t z, Die Lehre von den Staatsforrnen im Verfas-
sungsrecht der sozialistischen Staaten, ROW 1973, S. 133

75) Siehe Abschnitt II der Präambel Verfassung CSSR von 1960.

http://www.zaoerv.de
© 1975, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


Der Standort der chinesischen Verfassung vom 17. Januar 1975 553

Wende zur Renaissance der Diktatur des Proletariats (B r u n n e r) ein, am
deutlichsten in der DDR und Rumänien, abgeschwächt in Bulgarien und

Ungarn76). Jugoslawien, das in seiner Verfassung von 1963 den Terminus
Diktatur des Proletariats vermieden hatte 77), betrachtet sich - laut Ab-
schnitt IV der Einleitung seiner Verfassung von 1974 - als eine besondere
Form der Diktatur des Proletariats in Gestalt der sozialistischen Selbst-

verwaltungsdemokratie; Korea bekennt sich in seiner Verfassung von

1972 (Art. 10) ausdrücklich zur Herrschaftsform der Diktatur des Prole-
tariats. Angesichts dieser Entwicklung wird über die Herrschaftsform in
den Volksdemokratien jetzt nur noch zurückhaltend von einem Hin-
überwachsen der Diktatur des Proletariats in die allgemeine Volksherr-
schaft (russ.: obZenarodnaja vlast) gesprochen; die Staatsgewalt verbleibt
hier noch der Diktatur des Proletariats deshalb seien die neuen (soziali-
stischen) Verfassungen noch keineVer des allgemeinen Volks-
staats 713

In diesen, von der Einschätzung der innenpolitischen Situation des je-
weiligen Staates abhängigen Laviermanövern der KPdSU und der übrigen
regierenden kommunistischen Parteien zwischen allgemeinem Volksstaat,
Diktatur des Proletariats und einem Zwischentyp von Herrschaftsform hält
die KP Chinas eindeutig Kurs: die chinesische Verfassungvon 1975 spiegelt
ein rigoroses Bekenntnis zur Diktatur des Proletariats, wie es mit der fünf-

maligen Erwähnung dieser Herrschaftsform in der Präambel und der drei-

maligen im Zentralteil der Verfassung (Art. 1, 12, 13) in dieser Offenheit
und Unbedingtheit in keiner anderen sozialistischen Verfassung zu finden
ist. Hatte die chinesische Verfassung von 1954 in der für die volksdemo-
kratischen Verfassungen üblichen Weise diese Herrschaftsform demokra-

76) Vgl. B r u n n e r, op. cit. (Anm. 16), S. 216; S c 4 u 1 t z, ROW 1973, S. 137.Jüngst auf
dem XI. Parteitag der USAP hat ihr erster Sekretär Kadar wieder erklärt, der ungarische
Staat sei hinsichtlich seines Klasseninhalts eine Diktatur des Proletariats, siehe AdG vom
28. 4. 1975, S. 19411 D; Husak, Erster Sekretär der KPC, sprach 1970 von den verfrühten
Thesen über die Schaffung des allgemeinen Volksstaates in der CSSR, es gebe noch Reste

der ehemaligen bürgerlichen Klassen und eine zahlreiche Zwischenschicht des Klein-

bürgertums, vgl. Pravda vom 15. 4. 1970; zu Bulgarien vgl. LD. S t o i a n o v a, Razvitie na

funkciite na socialisti d-riava na diktaturata na proletariata pri neinoto prerastrane
v socialistkeska obgeonarodna d-riava [Entwicklung der Funktionen des sozialistischen
Staates der Diktatur des Proletariats in der Periode seines Hinüberwachsens in den sozia-

listischen allgemeinen Volksstaatl, Pravna misul 1975 Nr. 3, S. 45 ff.

77) Vgl. dazu S c h u 1 t z, OER 1964, S. 15.

78) M i c h a 1 e v a, Pravovedenie 1975 Nr. 3, S. 46. Es heißt auch, die Entstehung der
neuen Staatsform des allgemeinen Volksstaates habe in den sozialistischen Ländern
außerhalb der Sowjetunion gerade eben begonnen, und dieser Prozeß ist noch weit von
seiner Vollendung; vgl. V. E. Ü, i r k i n, Formy socialisti gosudarstva [Formen des
sozialistischen Staates] (Moskau 1973), S. 251.
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tisch übertünCht 79), so definiert jetzt Art. 1 Verfassung 1975 unverschleiert:
Die Volksrepublik China ist ein sozialistischer Staat der Diktaturdes Pro-
letariats *.*

Die rigorose Betonung der Diktatur des. Proletariats ist die gezielte
chinesische Abgrenzungsdemonstration von der sowjetrevisionistischen
Volksstaatskonzeption80). Diese sowjetische Konzeption wird nun nicht
etwa nur für die gegenwärtige Entwicklungsetappe der Volksrepublik
China abgelehnt, weil auf der Seinsebene der von der Sowjetunion er-

reichte sozialstrukturelle Entwicklungsstand - Liquidierung der Aus-

beuterklasse, Existenz nur befreundeter, werktätiger Klassen - noch nicht
erreicht wäre; sie wird vielmehr für die Gesamtperiode des Übergangs vom
Kapitalismus zum Kommunismus abgelehnt, weil während der ganzen
sozialistischen Geschichtsperiode Klassenkämpfe und die Gefahr einer

Restauration des Kapitalismus vorhanden sind und daher auch während
dieser ganzen Periode an der Weiterführung der Revolution unter der
Diktatur des Proletariats festzuhalten ist (Präambel). Subperiodisierungen
der sozialistischen Übergangsperiode werden also, auch soweit sie in der
Herrschaftsform zum Ausdruck kommen könnten, zufolge des in der Ver-

fassung widergespiegelten Selbstverständnisses der KPCh abgelehnt.
Die chinesisch-sowjetische Kontroverse über die Herrschaftsform des

sozialistischen Übergangsstaates ist also in der unterschiedlichen Beurtei-

lung der Klassenstruktur der sozialistischen Übergangsgesellschaft be-

gründet. Das chinesische Bekenntnis zur Herrschaftsform der Diktatur des

Proletariats, wie es in der Verfassung von 1975 zum Ausdruck kommt, ist
die (marxistische) staatstheoretische Schlußfolgerung aus der ontologi-
schen Feststellung der Fortexistenz von Klassen, antagonistischen Klassen-

widersprüchen und daraus resultierenden Klassenkämpfen. Für eine derart
beurteilte Klassenstruktur eines sozialistischen Übergangsstaates käme
auch nach sowjetischer Auffassung nur die Herrschaftsform der Diktatur
des Proletariats in Frage. Sowjetische Kritiker Chinas bestreiten aber nun
gerade auch hinsichtlich der chinesischen Sozialstruktur das Fortbestehen
antagonistischer Klassen und Klassenwidersprüche und folgern daraus, daß

79) Art. 1 chinesische Verfassung 1954 bezeichnete die Volksrepublik China als einen
volksdemokratischen Staat, geführt von der Arbeiterklasse und beruhend auf der Grund-
lage des Bündnisses der Arbeiter und Bauern.

80) In dem schon zitierten Bericht Dschang Ts c h u n - t j i a o s über die Abänderung der
Verfassung (siehe oben Anm. 49) heißt es: Unser Entwurf besteht aufdiesem prinzipiellen
Standpunkt des Marxismus-Leninismus [der Diktatur es Proletariats] und hat zwischen
sich und solchen Widersinnigkeiten wie Konfuzius&apos; &gt;humaner Politik&lt; und dem Staat des

ganzen Volkes&lt; der sowjetrevisionistischen Renegatenclique eine klare Trennungslinie
gezogen.
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die daraufaufbauende chinesische Theorie von der Permanenz der Diktatur
des Proletariats für die gesamte sozialistische Etappe nur ein Mittel zur

Festigung der Diktatur der militärisch-bürokratischen Oberschicht sei 81).
Die militärisch-bürokratische Diktatur stütze sich nicht auf eine be-
stimmte Klasse, sondern spiele die einzelnen sozialen Schichten gegenein-
ander aus 82).

Die Kluft zwischen den Herrschaftsformen der chinesischen Diktatur
des Proletariats und des sowjetischen sozialistischen allgemeinen Volks-
staates scheint indessen nicht so abgrundtiefzu sein, wie es die chinesisch-

sowjetische Kontroverse glauben machen könnte. Die neuere Interpreta-
tion der Konzeption des allgemeinen Volksstaates hat klargestellt, daß das

Machtmonopol der Partei durch die Entwicklung der sozialistischen

Demokratie83) unangetastet bleibt; seinem Wesen nach ist auch der allge-
meine Volksstaat eine Diktatur des Proletariats, mögen auch die Formen
ihrer Ausübung geschmeidiger geworden sein. Denn die führende Kraft
der Arbeiterklasse, ie. der Partei, ist nur eine terminologische Kosmetik für
die im Grunde beibehaltene Herrschaftsform der Diktatur des Proleta-
riats 84). Im Unterschied zu der vergleichsweise jungen Volksrepublik
China würde es jedoch der Diktatur des Proletariats in der Sowjetunion ein
schlechtes Leistungszeugnis ausstellen, wenn es ihr auch nach mehr gls

81) N i k o 1 a e v in Izvestija vom 24. 6. 1975.

82) So schon vor Verkündung der neuen chinesischen Verfassung die sowjetische Kritik
in einem Kollektivartikel der Abteilung für Staat und Recht der Länder des sozialistischen

Weltsystems im Institut für Staat und Recht der Akademie der Wissenschaften der UdSSR,
siehe Antileninskaja sug maoistskich vzgljadov na gosudarstvo i demokratiju [Das
antilenin&apos;sche Wesen der maoistischen Ansichten über Staat und Demokratie], SGP 1972
Nr. 2, S. 54 ff., hier S. 58.

83)Sie bedeutet nur, daß die Massen, zuvörderst auf lokaler Ebene, an der Verwaltung
der öffentlichen Angelegenheiten beteiligt werden sollen; vgl. z. B. diesbezüglich P e t r o v,

SGP 1974 Nr. 9, S. 124; V. S. S e v c o v, KPSS i gosudarstvo v razvitom socialistieeskpm
ob§eestve [Die KPdSU und der Staat in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft]
(Moskau 1974); To p o r n i n, Pravovedenie 1975 Nr. 2, S. 7 ff.

84) Dies würde alsbald manifest werden, wenn die Massen, entgegen der behaupteten
Bewußtseinsidentität mit dem der Partei, von der sozialistischen Demokratie einen der
Generallinie der Partei widersprechenden Gebrauch machen würden. Es läßt sich paradoxer
Weise sagen, daß sich der allgemeine sozialistische Volksstaat, d. h. ein von den befreun-
deten werktätigen Klassen getragenes sozialistisches System, in der reformsozialistischen
Tschechoslowakei 1968 zu realisieren schien; er scheiterte am internationalen Charakter
der Diktatur des Proletariats. Daß gerade danach die Volksdemokratien wieder deutlich
als Diktaturen des Proletariats definiert wurden, ist decouvrierend genug. Den Apologeten
der Diktatur des Proletariats bleibt nun nichts mehr anderes übrig,&apos;als die Schaffung des

allgemeinen Volksstaats in der CSSR als verfrüht und den Versuch sozialistischer Demo-
kratie als konterrevolutionäres Ereignis zu bezeichnen; vgl. Husak (oben Anm. 76) sowie
t, i r k i n, op. cit. (Anm. 78), S. 250.

http://www.zaoerv.de
© 1975, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


556 Schweisfurth

fünfzig Jahren immer noch nicht gelungen wäre, die Klassenstruktur des
kapitalistisch-feudalistischen Rußlands zu zerschlagen und der klassen-
losen Gesellschaft zumindest näher gekommen zu sein. Dieses Leistungs-
zeugnis vorzuweisen, die Herrschaftsform der Diktatur des Proletariats aber
dennoch perpetuieren zu können, ist die der heutigen sozialistischen
Theorie vom sozialistischen allgemeinen Volksstaat aufgegebene Funktion.

3.5. Stellung der Partei: Staatspartei oder Parteistaat

Die Herrschaftsform der Diktatur des Proletariats ist in den bislang
existenten sozialistischen Staaten auf Grund der leninistischen Lehre von
der Partei neuen Typs als der Avantgarde des Proletariats eine Diktatur
dieser Avantgarde. Für die bisherigen Verfassungen der Volksdemokratien
und der Sowjetunion ist kennzeichnend, daß trotz ihrer Stellung als der
Inhaberin der Herrschaftsgewalt im Herrschaftssystern der Diktatur des
Proletariats die jeweilige regierende Kommunistische Partei in der Verfas-
sungsurkunde entweder überhaupt nicht 85) oder nur in Randbestimmun-

gen ohne Signifikanz für ihre Stellung im Herrschaftssystem der Diktatur
des Proletariats86) erwähnt wurde87). In erster Linie bewirkte diese weit-

gehende verfassungstextuelle Ausblendung der regierenden KP die be-
kannte Inkongruenz zwischen sozialistischem Verfassungstext und sozia-
listischer Verfassungswirklichkeit88).

In den neuen sozialistischen Verfassungen ist diese Zurückhaltung auf-

gegeben. Daß die KP die Herrschaftsgewalt innehat, wird jetzt dadurch
umschrieben, daß sie als führende Kraft der Gesellschaft (Verfassung
Ungarn 1972 § 3) oder als führende Kraft in Gesellschaft und Staat (Ver-
fassung Ü_SSR 1960 Art. 4, Verfassung Bulgarien 1971 Art. 1 Abs. 2) be-
zeichnet wird oder daß bestimmt wird., die KP nimmt die führende Rolle
auf allen Gebieten des sozialistischen Aufbaus wahr, leitet die Tätigkeit
der Massen- und gesellschaftlichen Organisationen sowie der Organe des

85) So etwa in der polnischen Verfassung von 1952.

1315) So etwa in Art. 106 und 126 der Verfassung der UdSSR von 1936.
87) Als eine Ausnahme hiervon kann die albanische Verfassung von 1946/1950 ange-

sehen werden, in deren Art. 21 die Albanische Partei der Arbeit bereits als führender Kern
aller Organisationen der Werktätigen, sowohl der gesellschaftlichen wie der staatlichen
bezeichnet wird; russischer Text der Verfassung Albaniens in Konstitucii zarubeinych
socialistieeskich gosudarstv Evropy [Verfassungen der ausländischen sozialistischen Staaten
Europas] (Moskau 1973), S. 49 ff.

88) Über das Verhältnis von Partei und Staat vgl. für die Sowjetunion: K We s t e n,
Die Kommunistische Partei der Sowjetunion und der Sowjetstaat (Köln 1968).
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Staates (Verfassung Rumänien 1965 Art. 26 Abs. 2 sowie Art. 3); der sozia-
listische Staat sei die politische Organisation der Werktätigen unter

Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei

(Verfassung DDR 1968 Art. 1 Abs. 1); nach der koreanischen Verfassung
wird die Demokratische Volksrepublik Korea in ihrer Aktivität geleitet
von der juche-Idee der Arbeiterpartei Koreas (Verfassung Korea 1972
Art. 4)89).
Durch diese Bestimmungen in den neuen sozialistischen Verfassungen

ist die - tatsächlich schon immer vorhandene - Stellung der regierenden
kommunistischen Parteien als Staatsparteien, d. h. als Parteien, die das

Machtmonopol im Staate innehaben und sich institutionell mit dem

Staatsapparat verbinden, auch verfassungstextuell offenkundig geworden.
Eine noch weitergehende Offenlegung der fÜhrenden Rolle der KP90)

ist in der Verfassung Chinas von 1975 zu verzeichnen. Hatte die chinesi-
sche Verfassung von 1954 die KPCh nur einmal in der Präambel als an

der Spitze der volksdemokratischen Einheitsfront stehend erwähnt, so

beschwört die neue Verfassung in der Präambel gleich viermal die Füh-

rung der Kommunistischen Partei Chinas und erwähnt sie achtmal in
ihrem Zentralteil. Durch Art. 1, der China als einen von der Arbeiter-
klasse geführten sozialistischen Staat der Diktatur des Proletariats defi-

niert, und Art. 2, wonach die Arbeiterklasse den Staat durch ihre Vorhut,
die Kommunistische Partei Chinas führt, ist sowohl deren leninistischer

Führungsanspruch gegenüber dem Proletariat als dessen Avantgarde wie
auch ihre Innehabung der Herrschaftsgewalt in aller Klarheit formuliert.
Beide Bestimmungen sowie die sie gleichsam summierende, in Art. 13 ver-

wendete Formel die Führung des Staates durch die Kommunistische Partei
Chinas machen deutlich, daß der chinesische Staat als ein Apparat der
Chinesischen Kommunistischen Partei betrachtet wird.
Wenn als ein wesentliches Element der die Stellung einer marxistisch-

leninistischen Partei als Staatspartei kennzeichnenden Suprematie die

Einbeziehung der Organisation der marxistisch-leninistischen Partei
in die Organisation des Gesamtstaates angesehen wird 9 1), so geht die Stel-

lung der KPCh über diese Suprematie hinaus, indem sich nämlich umge-
kehrt sagen läßt, daß die Organisation des Gesamtstaates in die Organi-

89) Als juche-Idee wird die schöpferische Anwendung des Marxismus-Leninismus auf
koreanische Verhältnisse bezeichnet, vgl. dazu K im, loc. cit. (Anm. 33), S. IV.

90) Zur Rolle der in China noch fortbestehenden übrigen Parteien siehe H e u s e r, oben

S. 516 f.

91) Dazu und zum Begriff Suprematie vgl. S. M a m p e 1, Die sozialistische Verfassung
der Deutschen Demokratischen Republik (Frankfurt/M. 1972), S. 93 ff., hier S. 96.
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sation der Partei einbezogen wird. Dies geht insbesondere auch aus weiteren

Verfassungsbestimmungen hervor, die Einzelregelungen über das Verhält-
nis von Partei und Staat treffen: so aus Art. 16 Abs. 1 mit seiner Bestimmung,
daß der als oberstes staatliches Machtorgan bezeichnete Nationale Volks-

kongreß unter der Führung der Kommunistischen Partei Chinas steht;
so aus Art. 17, wonach der Nationale Volkskongreß das oberste Exekutiv-

organ des Staates, den Staatsrat, ie. die Zentrale Volksregierung (Art. 19),
auf Vorschlag des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas
bestellt; da entsprechend dem Grundsatz des demokratischen Zentralismus
Wahl und Abberufung der örtlichen Exekutivorgane, ie. der örtlichen
Revolutionskomitees aller Ebenen. dem nächsthöheren Staatsorgan
zur Überprüfung und Genehmigung zu berichten sind (Art. 22 Abs. 2), ist
die gesamte Vertikale der Staatsorganisation über das oberste Exekutiv-

organ an das ZK der KPCh, und damit an die Partei, geknüpft. Die Einbe-

ziehung der Organisation des Staates in die der Partei zeigt sich auch in
Art. 15, der Streitkräfte und Polizei als von der Kommunistischen Partei
Chinas geführt bezeichnet (Abs. 1), was organisatorisch dadurch konkre-
tisiert wird, daß der Parteichef der KPCh Oberbefehlshaber der bewaff-
neten Kräfte des ganzen Landes ist (Abs. 2); die bewaffneten Kräfte der

Volksrepublik China sind daher keine staatliche, sondern eine Partei-
streitmacht, was abundant noch dadurch verifiziert wird, daß als ihre Auf-
gabe zuerst die, Aufrechterhaltung des von der KPCh innenpolitisch ge-
schaffenen Systems bestimmt wird (Art. 15 Abs. 4)92). Schließlich ist in
diesem Zusammenhang auch auf Art. 26 Abs. 1 zu verweisen, der die
Unterstützung der Führung der Kommunistischen Partei Chinas als das
erste Grundrecht und die erste Grundpflicht der Bürger bezeichnet und
auf diese Weise die gesamte Staatsbevölkerung auf die Partei verpflichtet.

Derartige, die Einbeziehung der Organisation des Staates in die der
Partei normierende Detailbestimmungen kennen andere sozialistische
Verfassungen nicht; diese begnügen sich mit den oben zitierten General-
klauseln über die führende Rolle (Kraft) der Partei. Die Suprematie der
Partei wird in den anderen sozialistischen Verfassungsordnungen durch
unter-verfassungsrechtliche Normen -sowie durch die Statuten der Partei

(materielles Verfassungsrecht bzw. inneres Staatsrecht) In
China gibt nunmehr bereits die Verfassungsurkunde (formelles oder äu-

92) Zur Führung der Streitkräfte durch die Partei gemäß der nun auch verfassungsrecht-
lich durchgesetzten Losung Maos: Die Partei kommandiert die Gewehre, vgl. Th. S c h a r -

p i n g, Der X. Parteitag der KPCh, Internationales Asienforum 1975, S. 42 ff., hier S. 52,
siehe auch T-h. Ts i en, La politique interieure et les institutions chinoises apr le Xe
Congrh du parti communiste chinois, Revue de l&apos;Est, Bd. 5 (1974) Nr. 4, S. 5 ff., hier S. 23.
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ßeres Staatsrecht) über das Verhältnis von Partei und Staat hinreichend
Auskunft. Diese Verfassungsurkunde normiert das Verhältnis von Partei
und Staat in der Weise, daß die Volksrepublik China zu einer Einrichtung
der Chinesischen Kommunistischen Partei wird. Die KPCh ist, im Gegen-
satz zu den regierenden Parteien in anderen sozialistischen Staaten, nicht
einfach Staatspartei; es läßt sich vielmehr sagen, daß umgekehrt die Volks-

republik China als eine Einrichtung der KPCh ein Parteistaat ist 93a).

4. Außenpolitische Bestimmungen

Die sozialistischen Verfassungen neueren Datums zeichnen sich da-
durch aus, daß sie neben den üblichen Kompetenzzuweisungen bei der

Wahrnehmung der auswärtigen Gewalt gewisse Grundsatzbestimmungen
über den außenpolitischen Standort des betreffenden Staates im System
einer Mehrzahl sozialistischer Staaten und im Verhältnis zu anderen nicht-
sozialistischen Staaten enthalten. Schon Chruschtschow hatte in seiner

Begründung für das Projekt einer neuen Unionsverfassung aufdas seit 1936
veränderte Staatensystem, speziell auf die Entstehung der Gemeinschaft
sozialistischer Länder hingewiesen, was die Formulierung von außenpoli-
tischen Grundprinzipien in der neuen Verfassung notwendig mache 93).
Die neueren sozialistischen Verfassungen haben diese Anregung aufgegrif-
fen. In ihnen wird, wenn auch in unterschiedlichen Formulierungen, eine

special relationship des betreffenden Staates zu den übrigen sozialistischen
Staaten als außenpolitischer Verfassungsgrundsatz festgemacht. So werden
in der rumänischen Verfassung (Art. 14 Abs. 1) die Beziehungen zu den

übrigen sozialistischen Staaten als solche der brüderlichen Freundschaft
und Zusammenarbeit im Geist des sozialistischen Internationalismus

bezeichnet, die Rumänien aufrechterhält und entwickelt; Ungarn und die
Ü_SSR bezeichnen-sich als Teil bzw. Glied des sozialistischen Welt-
systems, wobei der ungarische Verfassunggeber die Republik ebenfalls auf
die Entwicklung und Festigung der Freundschaft mit den sozialistischen

93a) Nicht deutlich genug herausgearbeitet ist das Verhältnis von Partei und Staat nach
der chinesischen Verfassung von 1975 bei We g g e 1, op. cit. (Anm. 7), dessen Aussagen
widersprüchlich sind, wenn er einerseits bei Erörterungen über Art. 15 Abs. II chinesische
Verfassung 1975 (Oberkommando beim Vorsitzenden des ZK der KPCh) von einer noch
stärkeren Einbeziehung des Parteiapparates in den Staatsapparat (S. 32) schreibt; dies
würde Suprematie bedeuten; andererseits aber - nach der hier vertretenen Interpretation
zutreffend - meint, die Partei (steht) über dem Staat (S. 35); dies kommt der hier vorge-
nommenen Qualifizierung der Volksrepublik China als eines Parteistaates näher.

93) Vgl. Chruschtschows Rede vor dem Obersten Sowjet, loc. cit. (Anm. 62), S. 95
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Ländern festlegt94); ähnliche Bestimmungen enthalten auch die bulga-
rische und die DDR-Verfassung95). Gegenüber nichtsozialistischen Län-
dern sollen Beziehungen* der Zusammenarbeit und/oder des Friedens ge-
pflegt werden, wobei nur die ÜSSR-Verfassung in diesem Zusammenhang
von dem Bestreben spricht, freundschaftliche Beziehungen auch mit

nicht Staaten herzustellen 96). Die DDR wird noch zur be-
sonderen Unterstützung der Entwicklungsländer verpflichtet 97). Korea ist

bereit, Beziehungen &quot;with all countries that are friendly towards our

country herzustellen, die besonderen Beziehungen zu den sozialistischen
und Entwicklungsländern werden als außenpolitisches Bündnis im Kampf
gegen den Imperialismus &quot;in accordance with the principles of Marxism-
Leninism and proletarian internationalism&quot; hervorgehoben98).

Drei Verfassungen heben das Verhältnis ihres Staates zur Sowjetunion
besonders hervor: Die Verfassung der ÜS2, indem sie - allerdings nur

verbal - die UdSSR gegenüber den anderen namentlich nicht erwähnten
sozialistischen Staaten herausstellt 99). Die bulgarische Verfassung verflährt

ähnlich, wobei sie jedoch die privilegierten Beziehungen zur Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken und anderen sozialistischen Ländern
stärker betont, indem diese Beziehungen. als unzerrüttbares Bündnis
bezeichnet werden&apos; 00). Eine der tschechoslowakischen Verfassung ähn-
liche nur verbale Hervorhebung der UdSSR gegenüber den anderen sozia-
listischen Staaten war in der ursprünglichen Formulierung der DDR-Ver-

fassung von 1968 enthalten 101); nach der Verfassungsrevision vom 7. Ok-
tober 1974 sind die besonderen Beziehungen der DDR zur Sowjetunion in
Art. 6 Ziff 2 Abs. 1 Satz 1 als solche eines unauflöslichen Bündnisses be-

zeichnet, während, von dieser Bestimmung gesondert, die übrigen sozia-
listischen Staaten in Art. 6 Ziff. 2 Abs. 2 unter der Sammelformel soziali-
stische Staatengemeinschaft Erwähnung finden, als deren untrennbarer

94) § 5 Abs. 2 Verfassung Ungarn; Präambel Teil I, Art. 1 Ziff. 3 Verfassung tSSR.
95) Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Verfassung Bulgarien; Art. 6 Ziff 2 Abs. 2 Verfassung

DDR.

96) Art. 1 Ziff. 3 Satz 2 Verfassung CSSR.
97) Art. 6 Ziff. 3 Satz 1.
98) Art. 16 Abs. 2 und 3 Verfassung Korea.
99) Präambel Teil I, Art. 14 Ziff. 2 Verfassung ÜSSR.
100) Art. 3 Ziff. 1 und Präambel bulgarische Verfassung.
101) Art. 6 Ziff. 2 Verfassung DDR alte Fassung lautete: Die Deutsche Demokratische

Republik pflegt und entwickelt entsprechend den Prinzipien des sozialistischen Internatio-
nalismus die allseitige Zusammenarbeit und Freundschaft mit der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken und den anderen sozialistischen Staaten.
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Bestandteil sich die DDR bezeichnet 102). Die in Art. 6 Ziff. 2 Abs. 1 Satz 1

Verfassung DDR verfassungsrechtlich formulierte Permanenz des Bünd-
nisses der DDR mit der UdSSR übertrifft den verfassungsrechtlich formu-
lierten bundesstaatlichen Zusammenhalt der Gliedstaaten der UdSSR, die
nach Art. 17 der Verfassung UdSSRvon 193 6 das Recht des freien Austritts
aus der Union haben; wenn zudem das Bündnis DDR-UdSSR in Art. 6
Ziff. 2 Abs. 1 Satz 2 DDR-Verfassung für die DDR als Garantie für das wei-
tere Voranschreiten aufdem Wege des Sozialismus betrachtet wird, so

ist dies eine vom DDR-Verfassunggeber wohl nicht bedachte Manifesta-
tion fremdländischer Abhängigkeit des sozial-ökonomischen und politi-
schen Systems der DDR oder - um es in systemimmanenten Worten zu

sagen - des ständigen Exports der Revolution in die DDR 103).
In der Präambel der chinesischen Verfassung von 1954 waren die beson-

deren Beziehungen Chinas zu den sozialistischen Staaten als unzerstör-

bare Freundschaftsbeziehungen mit der großen Union der Sozialistischen

Sowjetrepubliken und den Ländern der Volksdemokratie bezeichnet
worden. Wenn in der Präambel der Verfassung von 1975 sich China zum

proletarischen Internationalismus und zur Einheit der sozialistischen
Staaten bekennt, so werden die besonderen Beziehungen zu den soziali-
stischen Staaten mit inzwischen gebräuchlich gewordenen Formeln be-

zeichnet, jedoch mit dem, die seit 1954 veränderte außenpolitische Lage
Chinas widerspiegelnden Unterschied, daß zur Sowjetunion diese privi-
legierten Beziehungen nicht mehr als bestehend angegeben werden.
Aus der Bezeichnung&apos;der Sowjetunion als Supermacht des Sozialimpe-
rialismus wird von sowjetische&apos;r Seite gefolgert, daß das Bekenntnis der
chinesischen Verfassung zum Grundsatz des proletarischen Internatio-
nalismus und zur Einheit der sozialistischen Staaten nicht ernst gemeint
sein könne 104). Dieses Bekenntnis bei gleichzeitiger Frontstelluhg zur

Sowjetunion macht jedoch nur deutlich, daß dieser Grundsatz, aufden die

102) Art. 6 Ziff. 2 Verfassung DDR neue Fassung lautet: Die Deutsche Demokratische
Republik ist für immer und unwiderruflich mit der Union der Sozialistischen Sowjet-
republiken verbündet. Das enge und brüderliche Bündnis mit ihr garantiert dem Volk der
Deutschen Demokratischen Republik das weitere Voranschreiten auf dem Wege des Sozia-
lismus und des Friedens.

Die Deutsche Demokratische Republik ist untrennbar Bestandteil der sozialistischen

Staatengemeinschaft. Sie trägt getreu den Prinzipien des sozialistischen Internationalismus
zu ihrer Stärkung bei, pflegt und entwickelt die Freundschaft, die allseitige Zusammenarbeit
und den gegenseitigen Beistand mit allen Staaten der sozialistischen Gesellschaft.

103) Vgl. zur Revision der DDR-Verfassung Z i e g e r, NJW 1975, S. 143 ff.; nach Zieger
(S. 148) verbirgt sich hinter der Revision des Art. 6 DDR-Verfassung ein beunruhigendes
Sicherheits- und Anlehnungsbedürfnis an die Sowjetunion.

104) Pravda vom 5. 2. 1975.

36 ZaöRV 35/3
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Sowjetunion 1968 ihre militärische Intervention in die Tschechoslowakei
stützte, von China anders, nämlich nichtinterventionistisch interpretiert
wird.

Gegenüber nichtsozialistischen Staaten sollen die Grundsätze der fried-
lichen Koexistenz gelten, wobei jedoch auff&apos;ällt, daß gegenüber 1954 noch
zusätzlich die Grundsätze des Nichtangriffs und der Nichteinmischung
ausdrücklich Erwähnung finden.

-

5. Schlußbemerkungen

Fassen wir zusammen: Die chinesische Verfassung vom 17. Januar 1975

gehört historisch zur dritten Entwicklungsetappe sozialistischer Verfas-
sungsordnungen, in der nach Abschluß der Übergangsperiode vom kapi-
talistischen zum sozialistischen System für sozialistische Verfassunggeber
- entsprechend dem Basis-Überbau-Theorem - Veranlassung besteht,
neue sozialistische Verfassungen zu verabschieden. Steht die Volks-
republik China insoweit verfassungshistorisch mit den. sozialistischen
Staaten, die sich neue sozialistische Verfassungen gegeben haben, nun-

mehr auf gleichem Fuß, so weist diesen gegenüber die chinesische Verfas-.

sung doch deutlich andere Akzentsetzungen auf, die aufden spezifischen
der Verfassunggebung zugrundeliegenden Einschätzungen der jetzt in
China erreichten sozialistischen Entwicklungsetappe beruhen: Diese Ent-

wicklungsetappe wird nicht als eine Subetappe, sondern als einheitliche
bis zum Kommunismus reichende Geschichtsperiode angesehen, in der
es - im Gegensatz zu der in anderen sozialistischen Staaten einschließlich
der Sowjetunion herrschenden Gesellschaftslehre - kein Klassenbündnis
befreundeter werktätiger Klassen, sondern antagonistische Klassengegen-
sätze und Klassenkämpfe gibt. Aus dieser Klassenstruktur folgt die Herr-
schaftsform: die Volksrepublik China wird expressis verbis definiert als
Diktatur des Proletariats. Auch die sozialistischen Staaten mit neuen Ver-

fassungen sind Diktaturen des Proletariats, bringen dies in ihren Verfas-

sungen jedoch nicht so unumwunden zum Ausdruck wie die chinesische

Verfassung. Die chinesische verfassungsrechtliche Akzentuierung der Dik-
tatur des Proletariats für die gesamte sozialistische Geschichtsperiode be-
inhaltet die Negation der sowjetischen Theorie vom allgemeinen Volks-
staat als der zweiten, nach sowjetischer Ansicht fortgeschritteneren Form
sozialistischer Staatlichkeit. Das Verhältnis von Partei und Staat, das in den
sozialistischen Staaten von der Suprematie der Partei bestimmt wird,
wird durch das in Detailbestimmungen der neuen chinesischen Verfassung
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zum Ausdruck kommende gesteigerte Primat der Chinesischen Kommu-
nistischen Partei derart zu deren Gunsten verschoben, daß Veranlassung
besteht, nicht von der KPCh als einer Staatspartei, sondern besser von der
Volksrepublik China als eines Parteistaates zu sprechen.

Die außenpolitischen Bestimmungen der chinesischen Verfassung
schließlich widerspiegeln die Stellung Chinas im Staatensystem: das Be-
kenntnis zum proletarischen Internationalismus und zur Einheit mit
den sozialistischen Staaten kennzeichnet China als einen Teil der soziali-
stischen Staatenwelt, das zur friedlichen Koexistenz kennzeichnet seine

Bereitschaft zur Zusammenarbeit auch mit Staaten heterogener Sozial-

systeme; im Gegensatz zu den verfassungsrechtlich formulierten privile-
gierten Beziehungen einer Reihe sozialistischer Staaten zur Sowjetunion
formuliert die chinesische Verfassung in ihrem Aufruf zum Kampf gegen
den Sozialimperialismus eine negative Privilegierung der Beziehungen
Chinas zur revisionistischen Supermacht Sowjetunion.

Für die künftige vergleichende Betrachtung sozialistischen Verfassungs-
rechts wird es von Interesse sein zu beobachten, wie sich sozialistische Ver-
fassungsordnungen zwischen der Herrschaftsform der Diktatur des Prole-
tariats und der des-allgemeinen sozialistischen Volksstaates fortentwickeln
werden, d. h. zwischen der orthodoxen chinesischen oder der revisionisti-
schen sowjetischen Lehre über die Herrschaftsformen des sozialistischen
Staates.

Abgeschlossen im Juli 1975.

Summary

The Place of the Chinese Constitution ofJanuary 17, 1975
in the History of Communist Constitutionalism

The article describes the new constitution of Red China ofJanuary 17, 1975 in
the context of the development of communist constitutional law and theory. It

analyses the Chinese constitution against the background of Marxist theories of
basis and superstructure (Widerspiegelungstheorie) and compares it with the constitu-
tions of other socialist countries, especially with those undergoing the (third)
socialist&quot; phase ofcommunist constitutionalism. Emphasis is especially laid upon
Chinese conceptions which differ from those advocated in the Soviet Union, e.g.
the question of class struggle within a socialist society, the question of the form
of socialist government, that is dictatorship of the proletariat or the &quot;common
socialist peoples&apos; state&quot;, the question of the role of the ruling party within the

system of socialist government. Finally the constitutional provisions concerning
foreign policy and the place of Red China in the international sphere are con-

sidered. Theodor Schweisfurth
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Anhang

Die Verfassung der Volksrepublik China

(Angenommen von der I. Tagung des IV. Nationalen Volkskongresses
der Volksrepublik China am 17. Januar 1975)

Inhalt

Präambel
Kapitel I Allgemeine Grundsätze
Kapitel II Staatsaufbau

Abschnitt 1 Der Nationale Volkskongreß
Abschnitt 2Der Staatsrat
Abschnitt 3 Die örtlichen Volkskongresse und die örtlichen Revolutionskomitees

aller Ebenen
Abschnitt 4 Die autonomen Organe der Regionen mit nationaler Autonomie
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Präambel

Die Gründung der Volksrepublik China manifestierte den großen Sieg des
chinesischen Volkes in der neudemokratischen Revolution, das,nach über hundert
Jahren heldenhaften Kampfes, schließlich unter der Führung der Kommunisti-
schen Partei Chinas durch den revolutionären Volkskrieg die reaktionäre Herr-
schaft des Imperialismus, des Feudalismus und des bürokratischen Kapitalismus
gestürzt hatte, und kennzeichnete den Beginn der neuen Geschichtsperiode der
sozialistischen Revolution und der Diktatur des Proletariats.

In den vergangenen mehr als 20 Jahren sind die Volksmassen aller Nationali-
täten unseres Landes unter der Führung der Kommunistischen Partei Chinas
weiter siegreich vorwärtsgeschritten, sie haben große Siege in der sozialistischen
Revolution und beim sozialistischen Aufbau, große Siege in der Großen Prole-
tarischen Kulturrevolution errungen und die Diktatur des Proletariats gefestigt
und gestärkt.

Die sozialistische Gesellschaft umfaßt eine ziemlich lange geschichtliche Pe-
riode. Diese ganze Geschichtsperiode hindurch existieren Klassen, Klassenwider-

sprüche und Klassenkämpfe, existiert der Kampf zwischen den beiden Wegen,
dem des Sozialismus und dem des Kapitalismus, existiert die Gefahr einer Restau-

*) Peking Rundschau 1975 Nr. 4, S. 12 ff.
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ration des Kapitalismus, existiert die Bedrohung durch Umsturz und Aggression
seitens des Imperialismus und des Sozialimperialismus. Solche Widersprüche
können nur durch die Theorie über die Weiterführung der Revolution unter der
Diktatur des Proletariats und durch die von ihr angeleitete Praxis gelöst werden.
Wir müssen an der grundlegenden Linie und Politik der Kommunistischen

Partei Chinas für die ganze sozialistische Geschichtsperiode und an der Weiter-

führung der Revolution unter der Diktatur des Proletariats festhalten, damit unser

großes Vaterland stets aufdem von dem Marxismus, dem Leninismus, den Maotse-
tungideen vorgezeichneten Weg voranschreitet.

Wir müssen die von der Arbeiterklasse geführte und auf dem Bündnis der
Arbeiter und Bauern beruhende große Einheit der Volksmassen aller Nationali-
täten festigen und die revolutionäre Einheitsfront weiterentwickeln. Wir müssen

die Widersprüche zwischen uns und dem Feind und die Widersprüche im Volke

richtig voneinander unterscheiden und sie richtig behandeln. Wir müssen die
drei großen revolutionären Bewegungen - Klassenkampf, Produktionskampfund
wissenschaftliches Experimentieren - weiterführen, unabhängig und selbständig,
im Vertrauen auf die eigene Kraft, durch harten Kampf, mit Fleiß und Sparsamkeit
und unter Anspannung aller Kräfte, immer vorwärtsstrebend, mehr, schneller,
besser und wirtschaftlicher den Sozialismus aufbauen, Vorbereitungen auf einen

Kriegsfall, Vorbereitungen auf Naturkatastrophen treffen und alles für das Volk
tun.

In den internationalen Angelegenheiten müssen wir am proletarischen Inter-
nationalismus festhalten. China will nie eine Supermacht werden. Wir müssen die
Einheit mit den sozialistischen Staaten, mit allen unterdrückten Völkern und

unterjochten Nationen stärken und zur gegenseitigen Unterstützung beitragen.
Wir müssen die friedliche Koexistenz mit Staaten unterschiedlicher Gesellschafts-

ordnung anstreben, auf der Grundlage der fünf Prinzipien der gegenseitigen Ach-
tung der Souveränität und territorialen Integrität, des gegenseitigen Nichtangriffs,
der gegenseitigen Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten, der Gleich-

berechtigung und des gegenseitigen Nutzens Sowie der friedlichen Koexistenz; wir
müssen die Aggressions- und Kriegspolitik des Imperialismus und des Sozial-

imperialismus und den Hegemonismus der Supermächte bekämpfen.
Unser Volk ist von der Zuversicht erf&apos;üllt, unter der Führung der Kommunisti-

schen Partei Chinas die in- und ausländischen Feinde zu besiegen, alle Schwierig-
keiten zu überwinden, unser Land zu einem mächtigen sozialistischen Staat der
Diktatur des Proletariats aufzubauen und damit für die Menschheit einen verhält-

nismäßig großen Beitrag zu leisten.
Volksmassen aller Nationalitäten im ganzen Land, schließt euch zusammen,

um noch größere Siege zu erringen!
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Kapitel I: Allgemeine Grundsätze

Artikel 1

Die Volksrepublik China ist ein sozialistischer Staat der Diktatur des Prole-
tariats, der von der Arbeiterklasse geführt wird und aufdem Bündnis der Arbeiter
und Bauern beruht.

Artikel 2

Die Kommunistische Partei Chinas ist der führende Kern des ganzen chinesi-
schen Volkes. Die ArbeiterklasSe führt den Staat durch ihre Vorhut, die Kommu-
nistische Partei Chinas.

Der Marxismus, der Leninismus, die Maotsetungideen sind. die theoretische

Grundlage, von der unsere Nation ihr Denken leiten läßt.

Artikel 3

Alle Macht in der Volksrepublik China gehört dem Volk. Die Organe, durch die
das Volk seine Macht ausübt, sind die Volkskongresse aller Ebenen, die sich zu

ihrem Hauptteil aus Abgeordneten der Arbeiter, Bauern und Soldaten zusam-

mensetzen.

Die Volkskongresse aller Ebenen und die anderen Staatsorgane verwirklichen
den demokratischen Zentralismus.

Die Abgeordneten der Volkskongresse aller Ebenen werden in demokratischen
Beratungen gewählt. Die Wahleinheiten und Wähler haben das Recht, jeden von
ihnen gewählten Abgeordneten zu kontrollieren und ihn jederzeit gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen abzuberufen und durch einen neuen zu ersetzen.

Artikel 4

Die Volksrepublik China ist ein einheitlicher Nationalitätenstaat. Alle Regio-
nen mit nationaler Gebietsautonomie sind unabtrennbare Bestandteile der
Volksrepublik China.

Alle Nationalitäten sind gleichberechtigt. Der Großnationalitäten-Chauvinis-
mus ebenso wie der Lokalnationalismus müssen bekämpft werden.

jede Nationalität genießt die Freiheit, ihre eigene Sprache und Schrift zu ge-
brauchen.

Artikel 5

Im gegenwärtigen Stadium bestehen in der Volksrepublik China hauptsächlich
zwei Formen des Eigentums an den Produktionsmitteln: das sozialistische Volks-
eigentum und das sozialistische Kollektiveigentum der weiktätigen Massen.

Der Staat erlaubt den nicht in der Landwirtschaft tätigen Einzelwerktätigen, im
Rahmen der Gesetze, ohne andere auszubeuten, individuell zu arbeiten, wobei
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diese Arbeit von den Organisationen der Wohnblöcke in den Städten und Klein-
städten beziehungsweise von den Produktionsgruppen der ländlichen Volks-
kommunen einheitlich geregelt wird. Zugleich sollen diese Werktätigen Schritt
für Schritt auf den Weg der sozialistischen Kollektivierung geleitet werden.

Artikel 6

Der staatliche Sektor der Wirtschaft ist die führende Kraft in der Volkswirt-
schaft.

Die Bodenschätze, die Gewässer und die dem Staat gehörenden Waldungen,
unerschlossenen Ländereien und anderen Naturreichtümer sind Volkseigentum.

Der Staat kann in Übereinstimmung mit den dafür gesetzlich festgelegten Be-
stimmungen Grund und Boden in Stadt und Land sowie andere Produktions-
mittel durch Ankauf enteignen, mit oder ohne Entschädigung in Anspruch neh-
men oder verstaatlichen.

Artikel 7

Die ländliche Volkskommune ist eine Organisation, in der die politische
Macht mit der wirtschaftlichen Verwaltung zu einer Einheit verschmilzt.

Die Wirtschaft des kollektiven Eigentums in der ländlichen Volkskommune
nimmt im gegenwärtigen Stadium im allgemeinen die Form eines in drei Stufen
gegliederten Eigentums an, mit der Produktionsgruppe als Grundlage: Eigentum
der Volkskommune, Eigentum der Produktionsbrigade und Eigentum der Pro-
duktionsgruppe, wobei die Produktionsgruppe Grundeinheit für die Rechnungs-
führung ist.

Unter der Voraussetzung, daß die Entwicklung und der absolute Vorrang der
Kollektivwirtschaft der Volkskommune gewährleistet sind, dürfen die einzelnen
Mitglieder der Volkskommune kleine Parzellen für ihre private Nutzung bewirt-
schaften und häusliches Nebengewerbe in geringem Umfang ausüben, in Vieh-
zuchtgebieten dürfen sie einen geringen Viehbestand für ihre private Nutzung
besitzen.

Artikel 8

Das sozialistische öffentliche Eigentum ist unantastbar. Der Staat sichert die
Konsolidierung und Entwicklung der sozialistischen Wirtschaft und verbietet
jedem, mit irgendwelchen Mitteln die sozialistische Wirtschaft und die Gemein-
interessen zu untergraben.

Artikel 9

Der Staat verwirklicht das sozialistische Prinzip Wer nicht arbeitet, soll auch
nicht essen und &gt;Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung.

Der Staat schützt das Eigentumsrecht der Bürger auf ihr Arbeitseinkommen,
ihre Ersparnisse, ihre Häuser und ihre Verbrauchsgüter.
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Artikel 10

Der Staat befolgt die Richtlinie: Die Revolution anpacken, die Produktion, die

Arbeit und die Vorbereitung auf einen Kriegsfall fördern. Er fördert die plan-
mäßige proportionale Entwicklung der sozialistischen Wirtschaft, indem er die

Landwirtschaft als Grundlage und die Industrie als den führenden Faktor be-

trachtet und die Initiative sowohl der zentralen als auch der örtlichen Ebene zur

vollen Geltung bringt. Er verbessert auf der Grundlage der stetigen Erhöhung der

gesellschaftlichen Produktion schrittweise das materielle und kulturelle Leben des

Volkes und festigt die Unabhängigkeit und Sicherheit des Landes.

Artikel 11

Die Staatsorgane und die Mitarbeiter des Staates müssen den Marxismus, den

Leninismus, die Maotsetungideen gewissenhaft studieren, sich konsequent von der

proletarischen Politik leiten lassen, den Bürokratismus bekämpfen, sich eng mit

den Massen verbinden und ganz dem Volk dienen. Die Funktionäre aller Ebenen

müssen an der kollektiven Produktionsarbeit teilnehmen.
Die Staatsorgane müssen das Prinzip hoher Leistungen bei einfacherer Ver-

waltungsstruktur durchführen. In ihren Führungsgremien ist die Dreierverbindung
von älteren, mittelaltrigen und jüngeren Mitgliedern zu verwirklichen.

Artikel 12

Das Proletariat muß im Bereich des Überbaus einschließlich aller Sektoren der

Kultur eine allseitige Diktatur über die Bourgeoisie ausüben. Kultur und Bildungs-
wesen, Literatur und Kunst, Körperkultur und Sport, Gesundheitswesen sowie

wissenschaftliche Forschung müssen der proletarischen Politik dienen, müssen

den Arbeitern, Bauern und Soldaten dienen und sind mit der produktiven Arbeit

zu verbinden.

Artikel 13

Freie Äußerung von Ansichten, offene Aussprachen, große Debatten und

Dazibaos sind eine neue Form, geschaffen von den Volksmassen für die Durch-

führung der sozialistischen Revolution. Der Staat garantiert den Volksmassen das

Recht, diese Form anzuwenden zur Schaffung einer politischen Situation, in der

sowohl Zentralismus als auch Demokratie, sowohl Disziplin als auch Freiheit,
sowohl der einheitliche Wille als auch das persönliche Wohlbehagen und die le-

bendige Aktivität des Einzelnen vereint sind, was dazu beitragen soll, die Führung
des Staates durch die Kommunistische Partei Chinas und die Diktatur des Prole-

tariats zu festigen.
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Artikel 14

Der Staat schützt das sozialistische System, unterdrückt jede landesverräterische
und konterrevolutionäre Tätigkeit und bestraft alle Landesverräter und Konter-
revolutionäre.

Der Staat entzieht, dem Gesetz entsprechend, den Grundherren, Großbauern,
reaktionären Kapitalisten und anderen üblen Elementen für eine bestimmte Zeit
die politischen Rechte und ermöglicht ihnen zugleich die weitere Existenz, damit
sie durch Arbeit zu Bürgern umerzogen werden, die die Gesetze einhalten und
von ihrer Hände Arbeit leben.

Artikel 15

Die Chinesische Volksbefreiungsarmee und die Volksmiliz sind die von der
Kommunistischen Partei Chinas geführten Streitkräfte der Arbeiter und Bauern,
sind die bewaffneten Kräfte der Volksmassen aller Nationalitäten.

Der Vorsitzende des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas be-

fehligt die bewaffneten Kräfte des ganzen Landes.
Die Chinesische Volksbefreiungsarmee wird stets eine Kampftruppe sein, die

gleichzeitig eine Arbeitstruppe und eine Produktionstruppe ist.
Die Aufgabe der bewaffneten Kräfte der Volksrepublik China sind der Schutz

der Errungenschaften der sozialistischen Revolution und des sozialistischen Auf-
baus, die Verteidigung der Souveränität, der territorialen Integrität und der Sicher-
heit des Staates und der Schutz vor Subversion und Aggression durch den Impe-
rialismus, den Sozialimperialismus und deren Lakaien.

Kapitel II: Staatsaufbau

Abschnitt 1: Der Nationale Volkskongreß

Artikel 16

Der Nationale Volkskongreß ist das oberste staatliche Machtorgan unter der

Führung der Kommunistischen Partei Chinas.
Der Nationale Volkskongreß setzt sich aus Abgeordneten zusammen, die von

den Provinzen, den autonomen Gebieten, den regierungsunmittelbaren Städten
und der Volksbefreiungsarmee gewählt werden. Gegebenenfalls kann eine gewisse
Anzahl patriotischer Persönlichkeiten eigens eingeladen werden, als Abgeordnete
teilzunehmen.

Der Nationale Volkskongreß wird aufdie Dauervon ffinfjahren gewählt. Unter
besonderen Umständen kann seine Legislaturperiode verlängert werden. -

Der Nationale Volkskongreß tritt jährlich einmal zur Tagung zusammen, die

nötigenfalls vorverlegt oder verschoben werden kann.
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Artikel 17

Der Nationale Volkskongreß hat folgende Funktionen und Befugnisse: Ände-
rung der Verfassung, Gesetzgebung. Ernennung und Abberufung des Minister-

präsidenten des Staatsrates und der Mitglieder des Staatsrates auf Vorschlag des
Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas&apos;Bestätigung des Volkswirt-
schaftsplans, des Staatshaushaltsplans und der Haushaltsrechnung sowie Aus-
übung jener Funktionen und Befugnisse, die der Nationale Volkskongreß flür
erforderlich erachtet.

Artikel 18

Der Ständige Ausschuß des Nationalen Volkskongresses ist das ständige Organ
des Nationalen Volkskongresses. Er hat folgende Funktionen und Befugnisse:
Einberufung der Tagungen des Nationalen Volkskongresses, Auslegung der Ge-
setze, Verabschiedung der Erlasse, Entsendung bevollmächtigter Vertreter ins
Ausland und deren Abberufung, Empfang der bei ihm akkreditierten Vertreter an-
derer Staaten, Ratifizierung und Kündigung von mit anderen Staaten abge-
schlossenen Verträgen und Ausübung der anderen Funktionen und Befugnisse, die
ihm vom Nationalen Volkskongreß übertragen sind.

Der Ständige Ausschuß des Nationalen Volkskongresses setzt sich aus dem
Vorsitzenden, den Stellvertretern des Vorsitzenden und den Mitgliedern zusam-

men. Sie werden vom Nationalen Volkskongreß gewählt beziehungsweise ab-
berufen.

Abschnitt 2: Der Staatsrat

Artikel 19

Der Staatsrat ist die Zentrale Volksregierung. Der Staatsrat ist dem Nationalen
Volkskongreß und dessen Ständigem Ausschuß verantwortlich und rechen-
schaftspflichtig.

Der Staatsrat setzt sich zusammen aus dem Ministerpräsidenten, den Stellver-
tretern des Ministerpräsidenten, den Ministern und den Vorsitzenden der Korn-
missionen.

Artikel 20

Der Staatsrat hat folgende Funktionen und Befugnisse: Festsetzung von Ver-

waltungsmaßnahmen und Verkündung&apos;- von Beschlüssen und Verordnungen in
Übereinstimmung mit der Verfassung, den Gesetzen und Erlassen; einheitliche
Leitung der Tätigkeit der Ministerien, der Kommissionen und der örtlichen

Staatsorgane aller Ebenen des Landes; Erstellung und Durchführung des Volks-
wirtschaftsPlans und des Staatshaushaltsplans; Leitung der administrativen Ange-
legenheiten des Staates und Ausübung der anderen Funktionen und Befugnisse,
die ihm vom Nationalen Volkskongreß oder von dessen Ständigem Ausschuß

übertragen sind.
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Abschnitt 3: Die örtlichen Volkskongresse und die örtlichen
Revolutionskomitees aller Ebenen

Artikel 21

Die örtlichen Volkskongresse aller Ebenen sind die örtlichen Organe der
Staatsmacht.

Die Dauer der Legislaturperiode der Volkskongresse der Provinzen und der

regierungsunmittelbaren Städte beträgt fünf Jahre. Die Dauer der Legislatur-
periode der Volkskongresse der Bezirke, der Städte und der Kreise beträgt drei

Jahre. Die Dauer der Legislaturperiode der Volkskongresse der ländlichen Volks-
kommunen und der Kleinstädte beträgt zwei Jahre.

Artikel 22

Die örtlichen Revolutionskomitees aller Ebenen sind die ständigen Organe
der örtlichen Volkskongresse und zugleich die örtlichen Volksregierungen der

jeweiligen Ebenen.
Das örtliche Revolutionskomitee jeder Ebene setzt sich aus dem Vorsitzenden,

den Stellvertretern des Vorsitzenden und den Mitgliedern zusammen. Sie werden
vom Volkskongreß der entsprechenden Ebene gewählt beziehungsweise abbe-
rufen, was dem nächsthöheren Staatsorgan zur Überprüfung und Genehmigung
zu berichten ist.

jedes örtliche Revolutionskomitee ist dem Volkskongreß der entsprechenden
Ebene und dem nächtshöheren Staatsorgan verantwortlich und rechenschafts-

pflichtig.

Artikel 23

Die örtlichen Volkskongresse aller Ebenen und die von ihnen gewählten ört-

lichen Revolutionskomitees sind in den jeweiligen Gebieten für folgendes zu-

ständig: die Durchführung der Gesetze und Erlasse zu gewährleisten, die sozia-
listische Revolution und den sozialistischen Aufbau anzuleiten, die örtlichen

Volkswirtschaftspläne, Haushaltspläne und -rechnungen zu überprüfen und zu

bestätigen, die revolutionäre Ordnung zu wahren und die Rechte der Bürger zu

sichern.
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Abschnitt 4: Die ailtonomen Organe der Regionen mit nationaler Autonomie

Artikel 24

Alle autonomen Gebiete, autonomen Bezirke und autonomen Kreise sind

Regionen mit nationaler Autonomie. Ihre autonomen Organe sind die Volkskon-

gresse und die Revolutionskomitees.
Die autonomen Organe der Regionen mit nationaler Autonomie können neben

der Ausübung der Funktionen und Befugnisse örtlicher Staatsorgane, wie sie in

Kapitel II Abschnitt 3 der Verfassung vorgesehen sind, im Rahmen der ihnen

gesetzlich übertragenen Befugnisse die Autonomie ausüben.
Die übergeordneten Staatsorgane müssen den autonomen Organen aller

Regionen mit nationaler Autonomie die Ausübung dieser Autonomie in vollem
Maße garantieren und sollen alle nationalen Minderheiten in der sozialistischen
Revolution und beim sozialistischen Aufbau aktiv unterstützen.

Abschnitt 5: Die Organe der Rechtsprechung und der Staatsanwaltschaft

Artikel 25

Die Rechtsprechung wird durch das Oberste Volksgericht, die örtlichen Volks-

gerichte aller Ebenen und die besonderen Volksgerichte ausgeübt. Die Volks-

gerichte aller Ebenen sind den Volkskongressen der entsprechenden Ebenen und
deren ständigen Organen verantwortlich und rechenschaftspflichtig. Die-Präsi-
denten der Volksgerichte aller Ebenen werden von den ständigen Organen der

Volksköngresse der entsprechenden Ebenen ernannt beziehungsweise abberufen.
Die Funktionen und Befugnisse der staatsanwaltschaftlichen Organe werden von

den Organ für die öffentliche Sicherheit aller Ebenen ausgeübt.
In der staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit wie bei der Verhandlung von Rechts-

fällen muß die Massenlinie durchgeführt werden. Bei schweren konterrevolutio-
nären Straffällen müssen die Massen zur Diskussion der Straffälle und Kritik der
Straftaten mobilisiert werden.

Kapitel III.-. Grundrechte und Grundpflichten der Bürger

Artikel 26

Die Grundrechte und Grundpflichten der Bürger sind: Unterstützung der Füh-

rung durch die Kommunistische Partei Chinas, Unterstützung des sozialistischen

Systems, Einhaltung der Verfassung und der Gesetze der Volksrepublik China.
Es ist die erhabene. Pflicht eines jeden Bürgers, das Vaterland zu schützen und

jeder Aggression Widerstand zu leisten. Es ist die Ehrenpflicht der Bürger, ent-

sprechend dem Gesetz Militärdienst zu leisten. &apos;
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.Artikel 27

jeder Bürger, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, hat das aktive und passive
Wahlrecht. Ausgenommen davon sind Personen, denen gesetzlich das aktive und

passive Wahlrecht aberkannt ist.

Die Bürger haben das Recht auf Arbeit und das Recht auf Bildung. Die Werk-

tätigen haben das Recht auf Erholung und das Recht aufmaterielle Unterstützung
im Alter und im Fall von Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit.

Die Bürger haben das Recht, vor jedem Staatsorgan beliebiger Ebene gegen

jeden Mitarbeiter der Staatsorgane, der das Recht gebrochen oder seine Pflicht
verletzt hat, schriftlich oder mündlich Klage zu führen. Niemand darfihnen dabei

Schwierigkeiten bereiten, sie daran hindern oder dafür Vergeltung üben.

Den Frauen stehen in allen Bereichen die gleichen Rechte wie den Männern zu.

Ehe, Familie, Mutter und Kind stehen unter dem Schutz des Staates.

Der Staat schützt die legitimen Rechte und Interessen der im Ausland lebenden
chinesischen Staatsangehörigen.

Artikel 28

Die Bürger haben das Recht auf die Freiheit der Rede, der Korrespondenz, der

Presse, der Versammlung, der Koalition, von Straßenumzügen, von Protest-

demonstrationen und des Streiks, sie haben Religionsfreiheit sowie die Freiheit,
sich zu keinem religiösen Glauben zu bekennen und den Atheismus zu propa-

gieren.
Die Freiheit der Person und die Wohnung der Bürger sind unverletzbar. Kein

Bürger darf ohne Beschluß eines Volksgerichts oder Genehmigung eines Organs
für öffentliche Sicherheit verhaftet werden.

Artikel 29

Die Volksrepublik China gewährt jedem Ausländer das Aufenthaltsrecht, der

wegen der Unterstützung einer gerechten Sache, wegen der Teilnahme an einer

revolutionären Bewegung oder wegen seiner wissenschaftlichen Tätigkeit verfolgt
wird.

Kapitel IV: Staatsflagge, Staatswappen und Hauptstadt

Artikel 30

Die Staatsflagge ist eine rote Fahne mit fünf Sternen.

Das Staatswappen zeigt in der Mitte das von fünf Sternen überstrahlte Tiänan-

men, umgeben von einem Ährenkranz, darunter ein Zahnrad.
Die Hauptstadt ist Peking.
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